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,,fArveitsaufsikht —
· Arbeitsschutzbehärdem

Vom Volkswirt R. D. 25. Syndikus B u d1 u h n
in Charlottenburg

I.

* Nach dem geltenden Recht —- § 139b der
Gewerbeordnung — haben die Länder die Be-
fugnis, die Einrichtung und den Aufgabenkreis
der Gewerbeaufsicht zu regeln. Infolgedessen hat
sich die Gewerbeaufsicht in den einzelnen Ländern
selbständig entwickelt. Der Unterschied im Auf-
bau der Gewerbeaufsicht ist zum Teil in den
Größenverhältnissen der Länder begründet. Auch
in der Stellung der Gewerbeaufsicht zur all-
gemeinen Verwaltung bestehen in“ den einzelnen
Ländern starke Unterschiede. Viel mehr noch als
‚in ber Behördenorganisation weist die Gewerbe-
aufsicht in den einzelnen Ländern Abweichungen
hinsichtlich der Zuständigkeiten für die Durch-
führung des Arbeitsschutzes auf. Die weitgehend-
sten · Befugnisse haben die preußischen und
badischen Gewerbeaufsichtsbehörden. Sogar der
Kreis der Aufgaben, welche die Gewerbeauf-
sichtsbeamten wahrzunehmen haben, deckt sich in«
den einzelnen Ländern nicht völlig. Während
5.-25. in Preußen und Sachsen der Schutz der bei
Bauten beschäftigten Personen in erster Linie
den Baupolizeibehörden und ihren Hilfsorganen
zugewiesen ist, wird er in Bayern, Württem-
berg unb Badenvornehmlich von den Gewerbe-
aufsichtsbeamten wahrgenommen. Die Viel-
gestaltigkeit der Cewerbeaufsicht auf bem Gebiete
der Organisation. der Zuständigkeiten und Auf-
gaben und die Abweichungen, die sich durch die
Landessitten und durch die Verschiedenheit der
wirtschaftlichen und politischen Auffassung ohne-
hir herausgebildet haben, sollen auf gesetzlichem
Wege behoben werden.
Der neue Entwurf eines Arbeitsschutzgesetzes —

oder richtiger gesagt ,,Gesetz zur Sicherung der
Verkürzung der Arbeitszeit« —- behandelt des-
halb zusammenhängend in den §§ 47 bis 63 die
künftige Arbeitsaufsicht. Es soll die Durch-
führung des Arbeitsschutzgesetzes besonderen
Arbeitsschutzbehörden obliegen. -

Arbeitsschutzbehörden sind die Arbeitsschutz-
sämter und die Landesarbeitsschutzämter. Die
Arbeitsschutzbehörden sind Landesbehörden.

Grundsätzlich beläßt also der Gesetzentwurf die
Arbeitsaufsicht bei den Ländern und beschränkt
ssich barauf, bemReich einen maßgeblichen Ein-
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sluß auf einemöglichst zweckentsprechende Organi-
sation und eine tunlichst einheitliche Betätigung
derArbeitsschutzbehörden zu geben.

II.

Die Arbeitsschutzämter sind für bestimmte Be-
zirke zuständig. Sie können auch für bestimmte
Gewerbezweige gebildet werden. Die Zuständig-
keit der Arbeitsschutzbehörden kann auch für ein-
zelne Fachgehiete über den Amtsbezirk hinaus
ausgedehnt werden, soweit das für die einheit-
liche Durchführung des Arbeitsschutzes erforder-
lich ist. Unbeschadet der Aufsichtstätigkeit der
Träger der reichsgesetzlichen Unfallversicherung
haben die Arbeitsschutzbehördn ferner aufdie Be-
achtung der von diesen erlassenen Unfallver-
hütungsvorschriften hinzuwirken und auf dem
Gebiete des gesamten Arbeitsschutzes aufklärend
zu wirken. Ihre Aufsicht erstreckt sich weiter auf
die Durchführung der gesetzlichen Vorschriften
über die Arbeitsordnung Andere Ausgaben
dürfen den Arbeitsschutzämtern nur übertragen
werden, wenn sie mit der Arbeitsaufsicht im Zu-
sammenhang stehen und ihre Ausübung nicht
beeinträchtigen.
Soweit nach Landesrecht die Polizeibehörden

zum Erlaß polizeilicher Strafverfügungen befugt
sind, kann die oberste Landesbehörde diese Be-
fugnis auf die Arbeitsschutzbehörden übertragen.
Die neue Bezeichnung ,,Arbeitsschutzämter« an

Stelle des bisherigen Ausdrucks ,,Gewerbeauf-
sichtsbeamte« bedeutet keine sachliche Neuerung.
Denn die ständige Erweiterung des Aufgaben-
kreises der Aufsichtsbeamten hat schon jetzt dazu
geführt, daß vielfach an Stelle der Einzelpersonen
Gewerbeaufsichtsämter mit einer Mehrheit von
Aufsichtspersonen getreten sind. Die Benennung
,,Arbeitsschutzämter« entspricht lediglich der Er-
weiterung ihrer Zuständigkeit.

« III.
Die Bezirke der Landesarbeitsschutzämter sollen

in der Regel die Bezirke von mindestens vier
Arbeitsschutzämtern umfassen. Soweit hiernach
in einem Lande die Voraussetzungen für ein
eigenes Landesarbeitsschutzamt fehlen, ist durch
Vereinigung mit angrenzenden Gebieten anderer
Länder im Wege der Vereinbarung mit diesen
ein gemeinsames Landesarbeitsschutzamt zu
bilden.
Die Landesarbeitsschutzämter führen die Dienst-

aufsicht über die Arbeitsschutzämter.
In allgemeinen grundsätzlichen Fragen des

Arbeitsschutzeswerden sie durch einen Beirat für 
Anklang 35 100 Stroms-ladet

 

Arbeitsschutz beraten. Er besteht aus der gleichen
Zahl von Vertretern der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer des Bezirks und aus Mitgliedern,
die von der obersten Landesbehörde ernannt
werden. Die näheren Bestimmungen über die
Errichtung, die Zusammensetzung und die Ge-
schäftsführung der Beiräte erläßt der Reichs-
arbeitsminister mit Zustimmung des Reichs-
rats. ·
Durch die neue Einrichtung der Beiräte bei

den Landesarbeitsschutzämtern soll den Beteilig-
ten eine weitgehende Mitwirkung an der grund-
sätzlichen Gestaltung der Arbeitsaufsicht gesichert
werden. Bei den Arbeitsschutzämtern, denen in
erster Linie die Beaufsichtigung der Betriebe ob-
liegt, nnd die von ihrer praktischen Hauptarbeit
möglichst wenig durch Sitzungen und Schreib-
werk abgehalten werden dürfen, wäre nach der
Vorlage für die beratende Tätigkeit eines Aus-
schusses kein Raum. Anders bei den Landes-
arbeitsschutzämtern, weil diese auf Grund ihrer-
Übersicht über die sozialen und wirtschaftlichen
Verhältnisse eines größeren Bezirks Richtlinien
für die Tätigkeit der ihnen unterstellten Arbeits-
schutzämter anfstellen dürfen und da ihnen wich-
tige Verordnungsbefugnisse zustehen. '
Dem Reichsarbeitsminister überträgt der Ge-.

spsetzentwurf die Sorge für einheitliche und wirk-
same Durchführung des Arbeitsschutzes. Er
kann zu seiner Unterrichtung in wichtigen An-
gelegenheiten durch Vermittlung der obersten
Landeshehörden mit den Landesarbeitsschutz-
ämtern in Verbindung treten und deren leitende
Beamte zu Besprechungen einladen. In beson-
ders dringenden Fällen kann er auch unmittelbar
bei den Landesschutzämtern Auskünfte einholen.
In allgemein grundsätzlichen Fragen des Ar-
beitsschutzes wird der Reichsarbeitsminister von
dem Reichsausschuß für Arbeitsschutz beraten.
Letzterer besteht aus vier vom Reichsrat be-
nannten Personen und je vier durch den Reichs-
wirtschaftsrat benannten Arbeitgebern und
Arbeitnehmern Für jedes Mitglied ist ein
Stellvertreter zu bestellen. Der Reichsarbeits-
minister, der selbst (oder durch feinen Beauftrag-
ten) den Vorsitz führt, regelt auch die Geschäfts-
führung des Ausschusses
Auf weitere Beschwerden gegen die Entschei-

dung der Landesarbeitsschutzämter 5. 25. über
Maßnahmen, die den allgemeinn Schutz gegen
Betriebsgefahren, den erhöhten Schutz für
Ingendliche und weibliche Arbeitnehmer, den
neu einzuführenden Maschinenschutz betreffen,
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entscheidet die im Reichsarbeitsministerium er-
richtete Beschwerdestelle in einer Besetzung mit,
drei vom Reichsarbeitsminister zu bestimmenden
Beamten und je- einem Vertreter der Arbeitgeber
und der Arbeitnehmer. Die Vertreter der Ar-
beitgeber und der Arbeitnehmer und die Reihen-
folge ihrer Zuziehung bestimmt der Reichsaus-
schuß für Arbeitsschutz. Die Mitglieder der Be-
schwerdeftelle sollen in ihrer Entscheidung unab-
hängig und nicht an Weisungen gebunden sein.

IV. «
Alle bestehenden Polizeibehörden haben die

Arbeitsschutzbehörden bei Erfüllung ihrer Auf-

gaben auf dem Gebiete des Arbeitsschutzes zu

unterstützen. Der bisherigen Handhabung ent-

sprechend werden der Polizei vorwiegend Auf-

gaben auf dem Gebiete der Überwachung von
Sonntagsruhe und Ladenschluß, sowie Nach-

prüfung auf anderen Gebieten zufallen. Mit
Zustimmung des Reichsrafs kann der Reichs-
arbeitsminister bestimmen; daßgewisse Aufgaben

des Arbeitsschutzes " den Polizeibehörden nicht

übertragen werden dürfen. Die oberste Landes-

behörde kann wiederum bestimmen, daß die Ar-
beitsschutzbehörden· bei der Überwachung des

Schutzes der jugendlichen und weiblichen Arbeit-
nehmer durch andere Stellen (Iugendäm-ter usw.)
zu unterstützen sind.

Von tief einschneidender Bedeutung und folge-
schweren Auswirkungen sind die den Arbeitsauf-
sichtspersonen eingeräumten Befugnisse. Ob
beim Entwurf des Gesetzes daran gedacht ist,
daß das freie Verfügungsrecht des Arbeitgebers
völlig illusorisch und sein Privateigentum gröb-
lich verletzt wird, muß stark bezweifelt werden.
Sonst hätten die entsprechenden Vorschriften
einen anderen Inhalt haben müssen» :

T Die zur Ausübung der Arbeitsaufsicht be-
stellten Beamten und Angestellten der Arbeits-
schutzbehörden sollen nämlich befugt sein, ‚ die

Arbeitsstätten einschließlich der vom Arbeitgeber
gestellten Schlafräume und Unterkunftsräume
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 die Kommunisten aus. Und wenn fein neuer
Genossenkollege, der wo erscht kirzlich Schtadtrat

während der Betriebszeit jederzeit, auch in
der Nacht zu befichtigen. Die Besichtigung ist
auch außerhalb der Betriebszeit zulässig, wenn
Grund zu der Annahme besteht, daß gearbeitet
wird. Der Besichtigende kann verlangen, daß
ihn der Arbeitgeber oder der verantwortliche -
Betriebsleiter bei der Besichtigung begleitet oder
durch einen geeigneten Vertreter begleiten läßt.
Bei Uberwachung der Vorschriften über den
Schutz der Kinder dürfen selbst Wohnräume,
Schlafräume und andere Räume besichtigt
werden, wenn Gründe die Annahme rechtfertigen,
daß darin Kinder beschäftigt werden. Bei Aus-
übung der Arbeitsaufsicht haben die dazu be-
stellten Beamten und Angestellten die Befugnisse
der Ortspolizeibehörde Das Recht des Befieh-
tigenden, die Begleitung des Arbeitsgebers oder
eines geeigneten Vertreters zu, fordern,· soll in
praktischen Erfahrungen der Gewerbeaufsicht
ihren Grund haben. Mag sein, daß seitherhin
und wieder «1 Verstöße vorgekommen sind, die« ein

Dann
kann man daraus aber nicht ohne .·weiteres eine
solche Berechtigung ganz allgemein-, also für-die
Gesamtheit der Arbeitgeber gesetzlich festlegen,
sondern nur von Fall zu Fall entsprechende Maß-
nahmen vorseheu - - - «

Nicht minder scharf ist die Auskunftspflicht der
Beteiligten nmrissen. Unternehmer und Arbeit-
nehmer sind verpflichtet, den Arbeitsschutzbe-
hörden und den sonstigen auf dem Gebiete des
Arbeitsschutzes tätigen Behörden Hund öffentlich-
rechtlichen Stellen die zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben aus dem Arbeitsschutzgesetz erforderlichen
Angaben zu machen. Sie haben ihnen auf Ver-
langen die- auf "-J,G«-·rund des Gesetzes zu führenden
Verzeichnisse, die Krankennachweise und etwaige
sonstige Unterlagen-, aus denen die Zahl und die
Zusammensetzung » der Arbeitnehmer, ihre Be-
schäftigungsdauer und« ihre Entlohnung ersichtlich
sind, vorzulegen.· Sie sind sogar verpflichtet, die
Entnahme von Proben zu amtlichen Unter-

geworn is und der wo vons Tuten und Blasen
in die Schtadtvawaltung keene Ahnung nich hat,
den Kram schmeißen tut, dann wirds der Mache
ooch schonde dermärscheln! _

Iebrigens, weil wa grade von die Wahl schpre-
chen: Ich mecht mer ja nich wehln lassen. Denn
die, wasse die ausgeruhten Keppe sind, die tun
doch sagen, die Wahln sind doch bloß een Kuh-
handel. Als was muß sich denn da bloß der Ge-
wehlte vorkomm tun? Beim Kuhhandel, da
schachern se doch um eene Kuh, um een Oksen, um
een Kalb. Und eene Wahl soll een Kuhhandel
sein? Nee, ich laß smer nich wehln! Knif!
Kommt nich in Frage! ’S. soll mer nich wundan,
wenn alle Gewehlten sich eenmalsfeste zusamm-
schließen tun zu eene mechtje Protestkundgebung
von wegen Kuhhandel! Nur Eenigkeit macht
schtark! - '. “v . . ad“
Ia, Eenigkeit, das hamwer erschte jetze wieda

gesehn, wies um die Bemfsfchteuser ging. Bis jetzt
da hatt-e ja der Handwerka manche Exivaswurschst
gehabt von wegen Zwangsinnung, Krankenkasse,
Lehrlinge, Gewerbeschteuer und so. Eene Extra-
wursicht nach der andern hamsen abgekneppt, bloß
die Gewerbeschteuer hamsieu zum Troste gelassen-.
Und da hat der Handwerksmeesta endlich mal zu
seine »Obakollegen« aus die frei-en Berufe, die
Doktorsch- die Kinstla, die flucht-fetten, die Rechts-
anwelte und so gesagt: Wißiter Ihr Brieda, die
Extragewerbeschtseuerwurschit is mer zu groß, beißt
mal alle een Schtickel davon ab. Ich gebs gerne!
Schpaß _ Herr Reehdakteer, da hettensie ‚mal den
Klamauk sehn solln! Ham die frei-en Berufs-
briieda geschrien! Der Dokter brillte: die Extra-
wurscht isukngesund for mich, isch iannse nich« va-
tragen. Der Architekte meente:» Was! Ich! Ichs
Ich vom B. D.A., ich hab »in meim Leben beene
Handwerkawurscht nich gegessen. Was is- denn
das? Der Kinstla mseckerte: Da mißte ich ja ganz

v

Vatickt fein. Maachem its die Kyast ja WUTschO-»

 
  

 

Das geltende Recht kennt derartige Bestim-
mungen nicht. Sie gehen auch entschieden zu
weit und belasten die Beteiligten ganz unnötig.

. .. _ V. .

Der § 56 regelt das Verhältnis der Arbeits-
aufsicht zu sonstigen Stellen. Danach haben sich
die Arbeitsfchutzbehörden und die sonstigen auf
dem Gebiete des Arbeitsfchutzes tätigen Behörden
und öffentlich-rechtlichen Stellen bei der Er-
füllung ihrer Aufgaben gegenseitig zu unter-
stützen. Zu den öffentlich-rechtlichen Stellen
zählen u.·a. die Beauftragten der Innungen und
Handwerkskammern und die technischen Auf-
sichtsbeamten der Berufsgenossenschaften.
Da die Vorschriften des· Betriebsrätegesetzes

(ä 66 Ziffer 8 und §«78 Ziffer 6) den Betriebs-
vertretungen die Befugnis geben, Anregungen
hinsichtlich·des Arbeitsschutzes an die· Arbeitsauf-
sicht gelangen zu lassen, wird in Ergänzung dieser
Vorschriften den Arbeitsaufsichtsämtern zur
Pflicht gemacht, den Anregungen nachzugehen
und darüber hinaus von sich aus in wichtigeren
Fällen mit den Betriebsvertretungen die Ver-
bindung aufzunehmen. Um der Gefahr einer
einseitigen Unterrichtung vorzubeugen, sollen die
Aufsichtspersonen befugt sein, ebenso wie sie bei
Besichtigungen die Begleitung durch den Arbeit-
geber verlangen können, auch die Mitwirkung
eines Mitglieds dersBetriebsvertretung oder ein-
zelner Beteiligter oder fachkundiger Arbeitnehmer
bei Besichtigungen zu beanspruchen. Auch
können sie die Einberufung der Betriebsver-
tretung durch den Vorsitzenden fordern und mit
ihr allein verhandeln. Beschwerden und«An-—
regungen wirtschaftlicher Vereinigungen der Ar-
beitgeber und der Arbeitnehmer haben die-Ar-
beitsschutzbehörden innerhalb ihrer Zuständigkeit
nachzugehen. -
Soweit Verordnungen allgemeinen Inhalts auf

Grund des Arbeitsschutzgesetzes erlassen werden,
die ausschließlich oder überwiegend einzelne Ge-«
werbezweige betreffen, soll vor ihrem Erlasse den

« —---

aba for so een-e unvadauliche Schteuerwurscht danke
ich ergebenst trotz der neuen SachlichkeitL Die
Kunst tut bekantlich bloß nach Brot gehn, aba nich
nach Wurscht, iebahaupts nicht nach soner
Schkseuaswurscht Na, Herr Reich-dalagen und der
Herr Juriste, die-r Rechtsanwalt der beantragte
zwself Jahr-e Zuichsthans for den Hansdwerla von
wegen Bedrohunsg mit eem Vabrechen. Denn een
Vabriechen, was gleich hin-ta Schtraßenraub konnn
tut, is doch, wenn esena von eem Anwalt —
denkenssesich, von eem Anwalt — valangt, daß
ooch der mal was blechen soll! Na also Herr
Reehdakteer, was soll ich Ihn sagen, dise ganzen
freien Berufsbrieda hatn sich so. feste zusamm-»
geschlossen und haut so die- Klappe uffgemachtx
daß die meesten tapfer-n Volksvatreta sag-ten, nee-
nee, den kiennwa nich zu nahe treten, von die wolln
wa keen Geld nich, den keninwa YteeneBe ru fs-
schteuer nich« abnehm. Wa tun esenfach die G e -
werbes chteuer ·erheehn, diel Handwerkerfch.
und die Koofleute, die sinds ja so gewehnt und
wern nich muxen. Also,,da hamwersch ja wieda
gesehn, was Eenigkeit tut.· Aba noch nich genug
dadermitt«e.. Uff eenmal tust ooch noch der preußsche
Richtavaeen sich mausich machen. Die Kadis waren
ja mit der Berufsschteuier gar nich gemeent. Aba
da seh-steckten die Gerichtsrete ihre Keppe zusamm
und sagten: Weeßm-erschdenn? Heute is alles mag-
lich! Das were ja een rechtswidriger Angriff
uff . unsen Geldbeutel und fchonde gemeeß § 227
B. G. B. missen-wer aus reiner Notwehr den An-
griff abweisen Und was den frein Berufs-
"briedan sehr rechts is, das erscheint-uns sin Wirdi-
jun-g der Sachlage ooch billich. Also:v Beschlossen
Hund vakindet: Es ergeht folgendes Urteil: Der
Handtverba und "der.·Koofmi·sch werden hemmen, im
Namen des Volkes diessGewerbeschteuer alleene zu
bezahlt-! Und Waden-Rechts wegen. - :"

Na,"Herr Reehdakteer," was sagen-se m: mit
herzliche GVieße Ihr aler Ga« be l j ür ge.
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Echter. Terrain zur Anmeldung
- der Wasserrechte

* Am 30. April, also am nächsten Dienstag,
läuft die Frist ab für die Anmeldung der Wasser-
rechte zum Wasserbuch. Die meisten Rechte an
Flußläufen, Bächen, Quellen, Seen, Teichen-
Leitungen usw. kommen in Betracht, wenn sie
nicht bereits in das Grundbnch eingetragen sind.
Nicht eingetragene bezw. nicht bis zum Dienstag
zur Eintragnng in das Wasserbuch angemeldete
Wasserrechte gehen unwiderruflich verloren, Ins-
besondere ans dem Lande haben sehr wenige in
Frage bommende Handwerker der Anmeldefrist
Beachtung geschenkt und« werden es später zu be-
reuen haben. Die Anmeldung muß bei dem zu-
ständigen Bezirksausschnß (Breslau, Ober-prä-
sidium, Am Reinnarkt) erfolgen. Hierbei ist an-
angeben, um welches Recht es sich handelt, ob und
welche fremden Rechte berührt werden usw«
Unterlagen können später nachgemacht werden

Ho Ists rechti
i- Der Beamtenwirtschasftsverein Berlin ließ in

seinen Filiaslen ein Flugbslatt verteilen, in dem
ssich u. a. folgende Stelle befand:

»Warum kaufen Sie überhaupt in der Ge-
schäften kleinerer und größerer Händler? Erst
neulich, als ein Geschäftssinhaber in Ihrer Nach-
barschaft sich ein neues Auto kaufte, haben Sie
von seinem hohen Verdienst gesprochen Wollen
Sie uns helfen, übermäßig-e Gewmnie des
Zwischenhandels auszuschalten?«
Auf eine Klage des Verbandes Berliner Kauf

Ieute ift der Beamtenwirtschaftsverein verurteilt
worden, hat dagegen Berufung eingelegt, die aber
abgewiesen wurde. Die Entscheiditngsgründe
lauten:

»Der Berufung mußte der Erfolg versagt
' bleiben. Miit Recht hat der Vonderrichter die
beanstandete Stelle im Flugblatt für sit-ten-
widrig erklärt. Der in dem Flugblatt befind-
Ii'che Hinweis auf überslüfsige Gewinne des
Zwischenhandels und auf die Möglichkeit der
Geschäftsinhaber, sich aus diesen Gewinnen ein
Auto kaufen zu können, muß auf den Leser des
Flugblattes erbitternd und aufhetzend

; wirken. Mitglieder der Beklagten sind Beamte,
die ein verhältnismäßig niedriges Einkommen

T haben und die beim Les-en des Flugblattes zur
Annahme gelangen müssen, daß sich die selb-
ständigen Kaufleute auf Kosten der Beamten
bereichern Die geschickte Erwähnung von dem
Autokaus soll bei den Beamten Neid gegen die
selbständigen Kaufleute erwecken, und der Zweck
des Flug-blaues ist offensichtlich der, die Mit-
glieder der Beklaigten vom Einkauf bei selb-
ständigen Kaufleuten abzuhalten und sie der
Beklagsten zuzuführen Diese Art,- sich Kunden
zu verschaffen und anderen Kaufleuten wegzu-
Ioden, verstößt gegen das im« Verkehr herrschende
Ansst:andsgefühsl.«

Die ungünstigen Berussnusstchtrn
Im Zchuhmachergewerbe

i- Bekianntlich haben die preußischen Handwerks-
kammern mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Not-
lage des Sschuhmachierhandwerks, insbesondere auf
die liberbesetzung dies-es Gewerbes mit Lehrlingen,
die Lehrlingshalmng in Betrieben des Schuh-
macherhandwerks stark eingeschränkt. Diese Be-
stimmungen so führt der Preußische Minister für
Volkswohlfashrt in einem ' Runderlaß aus, finden
lzwar auf «Werkstätten der Fürsorgeerziehungs-
beime, in denen die Jnsasfen handwerklich ausge-
W werden, an sich keine Amvsendung weil es
sich bei diesen nicht um gewerbliche Betriebe

BALTIC Lager:

handelt. Die äußerst ungünstigen Berufsaus-
sichten im Schuhmachergewerbe lassen es aber im
Interesse der Zöglinsge geboten erscheinen, auch die
handwerkliche Ausbildung in den Schuhmacher-
werkstätten der Fürsorgeerziehungsheime Be-
schräniungen zu unterwerfen.
Der Preuißische Minister für Volkswiohlfahrt hat

im Einvernehmen mit dem Handelsmiirister die
nachgeordneten Behörden ersucht, daß Schuh-
machertverk tönen, in denen Zöglinsge handwerk-
lich ausge ildet werden sollen, in Fürsorge-er-
ziehungsheimen bis auf weiteres nich-r neu einge-
richtet wenden. Ilsber auch die Neueinftellung von
Zöglingen in bestehend-e Schuhmacherwertstätten
der Fürsorgeerziehungsheime soll bis auf weiteres
aus solche Fälle beschränkt werden-, in denen eine
anderwärts bereits begonnene liandwerksmäßige
Ausbildung fortgesetzt werden soll. Für die Ent-
scheidung über die Berufsausbildung der Zög-
slinge darf niemals das wirtschaftliche Interesse
der Anstalt, sondern neben erzieherischen Gesichts-
Ikunkien allein die Rücksicht auf das spätere Fort-
kommen der « Zöglinsge maßgebend fein. Diese
Rücksicht verbietet es aber, die Zöiglinge einem
Beruf zuzuführen in dem sich ihrem Fortkommen
aller Voraussicht nach schwer überwinsdbare Hin-
dernisse entgegenstellen werden.

I Zur Einrichtung nnd Flutegung
im Gandwrriiorolle

"i" Das Gesetz zur Änderung der Gewerbeord-
nung vom 11. Februar d. Jsieht als eine der
wichtigsten Neuerungen die Einrichtung und An-
legung der Handwerksrolle vor. Nach dem Gesetz
hat die Rseichsregierung mit Zustimmung des
Reichsrats Vorschriften darüber zu erlassen, wie
die Handwerksrolle einzurichten ist. Zur Aus-
führung dies-er Vorschriften hat der Reichswirt-
schastsminifter nunmehr dem Reichs-rat den Ent-
wurf einer Verordnung über die Einrichtung und
Anlegung der Handwerksrolle zugeleited Dieser
Entwurf geht davon aus« daß der reichsrechtlich
vorzuschreibende Inhalt der Handwerksroslle auf
das Maß zu beschränken ist-, das unbedingt nötig
ist, um den Zweck der Handwerksrolle zu erfüllen,
nämlich eine klare Abgrenzung gegenüber nicht
handwerksmäßigen Betrieb-en zu geben und damit
zugleich die Grundlage für statistische Erheb-ringen
zu gewähren und ferner die Grund-lage für die
Ausübung des Wahlrechts zu bilden. Zu den
vorgesehenen Bestimmungen hat der gemeinsam-e

Handwerks- und Gewerbekammertasg und beim
Reichsvevband des deutschen Handwerks bereits
Stellung genommen. Ebenso hat der Entwurf
auch bereits den Regierungen der Länder zur
Stellungnahme vorgelegen In seinem Begleit-
schreiben bittet der Reichswirtschaftsminister den
Reischsrat noch, die Vorlage alsbald in Beratung
zu nehmen, da von der Auslegung der Handwerks-
rolle die weitere Durchführung der Handwerks-

führung des neu-en Wahslvserfashrens abhängig sei.
Nach dem Entwurf hat die Handwerkskammer

das Verzeichnis derjenigen Gewerbetreibenden, die
in dem Bezirke der Kammer selbständig ein Hand-
werk als stehend-es Gewerbe ausüben, in Form
einer Kartei zu führen. Die Kartei ist nach Ge-
meinde-n oder Gemeinsdeverbänden des Kammer-
bezirls zu gliedern; im übrigen soll sie in alsoba-
betischer Reihenfolge und nach Berufenoder Be-
rufsgsruppen ausgestellt wer-den. Für jeden Ge-
werbe-treibenden ist eine besondere Karte anzu-
legen. Die Eintragungen haben zu enthalten, die
näheren Angaben über die Person des betreffen-
den Betriebsinhatbers, die Angabe darüber, ob
Gründe vorliegen, welche das Wahlrecht oder die
Wählbarkeit zur Handwerkstammer ausschließen, 
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197

Teclephon ‚) pupnus <‘
neutrailsicrenoes Leimstrcck- und

Nr 5" 27 Porendlcbiunmmifld (D. R. w. z.)
hol-dolus

die Angabe darüber, ob der Betriebsinhaber die
Befugnis zur Anleitung von Lehrlingen besitzt,
Ort und Straße der gewerblichen Niederlassung
den Gegen-stand des Unternehmens usw. Das von
der Handwerkskammer für die erste Anlegung der
Handwerksrolle aufzustsellende Verzeichnis der-
jenigen Gewerberreibenden, die sie in die Hand-
werksrolle einzutragen beabsichtigt, ist in Form
fortlaufend-er Listen aufzustellen, die nach Ge-
meinden oder Gemeinsdeverbänden gegliedert und
im übrigen in alphabetifcher Reihenfolge aufge-
stellt sind. Die Gewerbetreibende«n sind in dieser
Liste nach Namen und Ort der gewerblichen
Niederlassung und Gewerbezweig ein-d-eutig zu be-
zeichnen. Den Ländern bleibt es überlassen, weiter-
gehende Vorschriften über den Inhalt der Hand-
werksrolle zu erlassen, die sie begann. die Organi-
sationen des Handwerks für zweckmäßig erachten

Zur Vertretung des staunt-merkte
im Oreufzischen Landtag

i- An Stelle eines verstorbenen Abgeordneten
ist bei der Deutschen Zentrumspartei Syndikus
Dr- -S1ahlhofen, Geschäftsführer des Jnnungsaus-
schussses Düren (Rheinl.), neu hinzugetreten Da-
mit erhöht sich die Gesamtzahl der Handwerks-
abgeoridneten ‘ im Preußischen Landtag auf 28.
(Ver.gl. die entsprechen-den Notizen »Die Ver-
tret-er des Handwerks im neuen Prenßischen
Landtag« in Nr. 152 vom 2. Juni 1928 und in
Nr-. 153 vom 11. Juni 1928.) -

Bie gegenwärtig
gültigen Isoltwertzeichen

* Gegenwärtig sind folgende Postwertzeiichen
gültig:
1. Sie Ziffernmrken zu 100 Rpf.
2. Sie Murren und Karten mit dem Reichsadler

(Marken zu 3, 5, 10, 20, 30, 40 und 50 Rps.,«.
Karten zu5 und 5 + 5 Rps.).

3. Sie Stephanmarlsen zu 60 und 80 Rpf.
4. Die Marien zu 1, 2, 3 und 5 27bit mit Land-

schaftsbildern
5. Sie Marien und Karten der beiden Kopf-

bilderausgaben.
(1. Ausgabe: Marken zu 3 Rpf. Goethe, 5 Rpf.

Schiller, 10 Rpf. Friedrich der Große,
15 Rpf. Kant, 20 Rpf. Beethoven» 25 Rpf.
Goethe, 30 Rpf. Lessing ·40 Rpf. Leibniz
50 Rps. Bach unsd 80 Rpf. Dürer.

2. Ausgabe: Marken zu 3, 8, 10, 20, 30, 45
und 60 Rpf. mit dem Kopfbisld des ver-
storbenen Reichspräsidenten Ebert und
Marken zu 5, 15, 25, 40, 50 und 80 Rpf.

mit dem Kopfbisld des Reichspräsidensten
von Hindenbuirg

Karten zu 5 Rpf. mit dem Kopsbsilsd des
Reichspräsidenten von Hindenburg und

Karten zu. 8 Rpf. mit dem Kopfbild des
verstorbenen Reichspräfidenten Eb-ert).

6. Die Luftpostmaiken mit dem Adler zu 5,10,
15, 20 und 50 Rpf» zu 1, 2 und 3 Ratt und
die Luftpostkarten mit dem Adler zu 15 Rpf.
sowie die Zeppelinluftschiisfmarleii zu 2 unb
4M

. Alle seit dem 1.12. 1923 ausgegebenen Dienst-
marken, das sind die Ziffer-, Adler- und
Stsephianmarken mit dem liberdruck »Dienst-

, mark-e« und die Dienstmarken mit Wertziffern

im Eirund
.‘Sie Wohlfahrt-smarken und -Postkarten der
Ausgabe 1928/29, die mit Ablan des
Monats April ihre Gültigkeit
verlieren.
W1Ie115u5+ 5,8 + 7, 154—15, 25+ 25
un550+5OiIipf.,Sßoftbarten5118‚L-f—7

Rpf)
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Bekanntmachungen
Gewerbefdrderungsftelle

bei der Handwerkskanimer zu Breslau

f Als Auskunfts- und Beratungsstelle für be-
triebswirtschastliche Fragen steht die Gewerbe-
besörderungsstelle allen Handwerkern im Re-
gierungsbezirk Breslau zur Verfügung. Alle
derartigen Ansragen werden völlig koste n los
beantwortet. .

Jeder Handwerker hat somit die Möglichkeit-
seine Materialien. Fertigungsmethoden, Werk-
zeuge nnd maschinellen Einrichtungen aus ihre
Zweckmäßigkeit hin untersuchen zu lassen.

Die Gewerbesörderungsstelle ist in der Lage,
Verbesserungsvorschläge zu machen, Werkstatt-

 

pläne unter Berücksichtigung der günstigsten
Anordnung der einzelnen Werkstatteinrich-
tungen auszucrbeiten und die Frage zu be-
antworten, ob sich die Beschaffung von Ma-
schinen als Ersatz für Handarbeit in einzelnen
Fällen lohnt.
Weiterhin stehen umfangreiche Adreßbücher«

Bezugsauellennachweise, Auskunstsbücher. tech-
nische Abhandlungen usw« zur Einsichtnahme
zur Verfügung.
Auch in kaufmännischen Fragen werden über

Buchführung, Kalkulation. Unkostenermittlnug
usw« Ratschläge und Auskunfte erteilt.

Wer sich also in Fragen technischer und organi-
satorischer Art beraten lassen ‚will. wende sich
mündlich oder schriftlich an die Handwerks-
kammer Breslau. Abteilung V sGewerbesörde-
rungsstelle). Breslau 2, Blumenstr. 8, Zimmer 11.
 

Handwerkskaininer Breslau

* Jin Monat Februar 1929 haben die
Meisterprüfung bestanden und damit das Recht
zur Führung des Titels .,,Meister« in Ver-

bindung mit ihrem Handwerk, sowie die Befug-
nis, Lehrlinge anzuleiten, erwerben: « . '
1. Auto:mobilmechanikergiebilsc Robert Dosche,

Breslau.
2. SLylukomoibilmechanikergehilse Max Surek,

r eg-
3. Automobilmechanikergehilfe Erwin Schulz,

Bresslau,
,4. Automobilmechanikergeshsilfe Paul (älter,

Kunzendors a. d. Biele,
5. Automioibilmechiansikergehilse Paul Psvhl,

» Breslau, .
6.Wäckergeselle Herbert Grsotius, Dittersbach-
Sir. QBthenhura.‘

7. Bäcksergeselle Alsred Artelt, Ditiersbach,
Kr. Waldenburg.

8. Bäckergeselle Paul Rachnen Dittersbach,
Sir. Waldenburg,

.9. Bäckerei-Jnhaber Konrad Euckelmann, Ndr.-
Hermsdors. Kr. Waldenburg.

10. Bäckeresi-Jnhsaber Gustav Kirschke. Riegers-
dors. Sir. Strehlen, _

11. Bäckergeselle Gustav Bl«üm-el, Hausburs,
Sir. Waldeniburg.

12. Bäckergeielle Arthur Wehner, Bad Salz-
brunn. Kr.W«aldenbur-g, ·

18. Bädergofelle Erich Bräuer, Sand-berg, Kreis
Walsdenburg

14. Bäckergeselle Adolf Hoffmann-, Fellhainmer,
Sir. Waldensbura.

15. Biäckergeselle Walter Krautsstrunb Dreißig-
huben. Sir. Reichen-dach, ·

16. Bäckereianh Gierhard Utzelmanm Peters-
2 waldau, Sir. Reichenbach, . .
17. Buchdruckergehilfe Alois K«oivoll. ‚Breslau,
18. Dachdeckergses Richard Worin, Schwestde
19. Söachbecler Karl Schöneich, Raudten. Kreis

Stesinati a. Od»
20. Dachdecler Paul Herzig, Nen.rode,
21. Dachdecker Heinrich Herzig, Neurddes,
22. Elsektroinsiallateuer Wilhelm Nsiiichke. Ober-

schiwedeldorsx Kr. Glatz,
. Elektroinonteur sElektroinstallateur) Otto
Vogt, Sandberg. Sir. Waldeniburg. «

. Elektromonteur (Eleiktroinstallateur) Erich
Kolodeiejezyk, Haunold. Kr. Frankenstein.

. Elsektrosmonteur sElektroinstallatenri Walter
Galleck, Breslau, "

. Elektroinstallateur Friedrich We«i·ß, Breslau,
Elektroinsaschinenbauergehilfe Alired Praus,
Breslatn .

. Eleittroinsaschsinenbauergehilse Kurt Beta,
Breslau, ·

« . Elektromechanikergehilse Hermann Micheli
Breslan. , »

. Fahrradiiiechanikergehilie Hermsanii Steinicke-
Breslsau. '

· . Fahrradmechaniker Max flache, Trachenbekin
Kr. Mintschs « «

. Fabrradmeihaniker Alsons Malchereck, Bres-
aus

33. Fabrradmechaniker Karl Kuttert. Goschüe,
Sir. Gr.-Warteiisberg, ‘ «

84.««Fleis»chergeselle Paul Furchner. Breslau,
Fleischergeselle Ernst Bunte, Breslau.

36. Fleischergeselle Richard Schneider, Breslau,
37. Fleischergeselle Hermann Sust, Bresl-an,

Fleischergeselle Reinbold Matitschksa. Striege,
Sir. Strehlen,

39. Fleisch-erei-Jnhasber Georg Wähner, Herrn-
kaschütz, Kr.Milit1sch-

40. Fleischerei-Jnhaber Franz Steiner, Ober-
steine. Sir. Neurode. - .

41.’«Fl«eisschergeselle Gustav Begander, Laskowitz,
Kr.O-hlau, «

42. Fleischergeselle Max Geisler, Fellhammer,-
Kr. Wald-enburg.

43.3«Fleischergeselle Paul Stiefel, Breslan,
44. Fleischergeselle Herbert Winter, Königszelt,

Kr; Schweidnitz,
45. Frsiiseurgebilse iHerrenfriseur und Perücken-

macher) Franz Zeite, Brieg.
46. Friseurgeschästs-anaber iHerren riseur und

47.

48.
Neumarkt.
Msaschinsenbauer Max Schuster, Mün:steriberg,

reslau.
SZJPutzmachergehilsin FrL Margarete Bach,

Breslau

57.3«Schbossergeselle Herbert Brosius, Breslau,
58. Schlossere-i-Jnhaber - Friedrich Rolletschke,

Perückenmacher) Julius Schob-. rieg.

49.

Maschinenschloss.-Jnhaber Adolf Klieinanm

54. Putzmakhergehilfin Fri. Erika Dresii, Bres-

59 Friedrichsgrund, Sir. Hsabelschwerdt,

w 57
‘

eo .O
gasglund Wasserinstallateur Richard Winke,

re an,
Gas- und Wasserinstallateur Richard Müller,

50.

Karlsinath Kr. Brteg- «
51. Putzäiachergehilfin Frl. Maria Schmiidt,

re au.
52.««Putzmachergehtlsin Frl. Hildegard Kullmann,

lau,
55. Sesisensieder Otto Sontheimer, Breslau. .
56. Seifensieder Willn Broetzmanm Breslau.

Schlosferei-Jn-haber Wilhelm Qu·icker, Bres-
lau,

60. Schmiede-Inhaber Alois Stelzer, Ellguth
Kr. Neumarkt. ·

61. Schmiede-Inhaber Paul Feige, Eckersdors,
Kr.Neurode.

62. Schmiedegesselle Bernhard Paul. Athen-dors-
Kr.Neurode. -

63. Brandmeister iSchmsied) Ernst Michler,
Bresl-au« _

64. Schreibmaischinenmechsansiker (Erich -Svelling,
Breslau,

65. Schreibmaischinenmechaniker - Gehilse Paul
HärteL Breslau- -

66. Schmhmacherei - Inhaber Walter Stiche,
Drihernfurth, Kr. Wohlam

67.’I«Schuhmachergeselle Alfred Hillmanm Dem,
68. Schuihmachergeselle Hermann Leivelt, Breslau,
69. Schuh«macheraes«elle Richard Panie, Lehm-

wasser. Kr.Waldeiiburg, - _
70.*@chuhmmhergefelle Bernhard Czok,. Schwad-

nit3, —
71. Schubiiiachergeiellse (Erich Breuer. Ober-Lan-

genbielau. Kr. Reichenbach
72. Schuhmachergeselle Kurt Krawsse·, Prieborn,

Kr. Strehlen.
73. Schuhmachergeselle Albert Scholz, Altwanssem

Kr.Ohlau, »
74. Schuhmiacherei - Inhaber Wilhelm Böhm,

Nesselwitz, Kr. Milit.sch,
Schuhmacherei-Jnhaber Wilhelm Trenkel,
Neumittelwalde, Sir. Gr.-Wartenberg, ·

. Stellmachergeiselle Robert DubieL Gassan-
mer, Kr. Trebnitz.

. Stellniachergeselle Alfred Krause« Reindörsel,
Kr.Münsterb-erg, «

. Tischlerei-Inhaber Ernst Pfahl, Würden,
Kr.Ohlau, - ·

. c«S:Si;itsilåliessrei--Jnhaiber Johann Einen, Breslam
. a. ‚

80. Tischlerei-Inhaber August .Glavion. Bald-
wine, Kr.Tre-bnitz, «

81.J««Tischlergeselle Erich Schmidt. sBeiß-lerßvborf,
Kr. Reichenbach

Die mit einem * bezeichneten Personen erhalten
2efitftcßgnit Vollendung des 24. Lebensjahres obige

e e.
Breslau-

\

den 23. April 1929.
Die Handwerkskammer.

usBxettichneidee Dr. Dr. Siena-da
Präsident. Syndikus i. V.

 

Ü set-leichtern Sie sich I
die Vorbereitung auf die prüfung

" durch Judith-nahm von Buch-en ans im
cum: m. handwerkitaaiiiier 
 

 

i Schlesische Meisterkurse zu Breslau
f Die Schlesischeu Meisterkurie wollen Hand-

werksmeister und Gesellen besähigen. ihr Ge-
irerbe neuzeitlichen Anforderungen gemäß aus-
zuüibenz gleichzeitig wollen sie aus die Meister-
prüfung vorbereiten. Sie werden von der Stadt
Breslsau veranstaltet, und zwar mit Unter-
stützung des Preußischen Ministeriums für Han-
del und Gewerbe, der Provinz Schlesien und der
drei schlesiischen Handwerkskammern. Sie finden
in den Räumen der Städtischen Handwerker- und
Kunstsgewerbeichule in Breslau statt. Abgehalten
wer-den Tageskurise mit wöchentlich 45 Stunden
und Abendkurse mit wöchentlich 6—9 Stunden,
und zwar ie nach Bedarf für folgende Berufe:
Buchbinder. Buchdrucker, Jnstallateure für elek-
triiche Starkstromanlagem Installateure für Gas-
gut) Wasser-anlagen, Klempner. Maler, Schlosser,
Schneier (Herrenschneider. Damsenschnekderinnen
und Wascheschneiderinnen). Schuhmacher, Stein-
metae. Stickerinnen ««d Tischler.
Ausgenommen werden nur Handwerker. die

den Nach«s·eis sachlicher Vorbildung und beruf-
licher Tatigkeit erbringen; sie sollen in der Regel
das 24. Lebensjahr erreicht. das 45. noch nicht
vollendet haben. Selbständige Handwerker er-
halten den Vorzug vor Gesellen. -
Das Unterrichtsgeld wird nach der Kursns-

dauer berechnet; es beträgt bei den Tageskurisen
für jede Woche 12,50 32.16, bei den Abendkursen
für den Halbiahres-Kurs 50 R»-t. für den Vier-
teliasphres-Kiirs 25 31./11. Es ist bei Beginn des
Kur-fes sofort voll zu entrichten.
»Ersorderliche Zeichen-, Mal-. und Schreib-

inittel haben die Teilnehnier selbst zu beschaffen;
die größeren Geräte und Werkzeuge sowie Roh-
iäoklste werden ihnen kosstenlos zur Verfügung ge-»
e . «
Meldungen zur Teilnahme sind unter Be-

nutzung des Aiimelde1sp«·«·«sckes spätestens
14 »Tage vor Beginn des Kurses einzuschickeiu
Spater eingehende Meldungen können in der
Regel keine Berücksichtiauna finden. Zeugnisse
uber Fuhrung nnd praktische Tätigkeit sind bei-
zufügem ·
Lehrpläne für die einzelnen Berufe und An-

meldeischeine übersendet auf Wunsch die Leitung
der Schienichen Meisterkurie. Breslau 1. Kloster-
straße 19. Geschastszeit für mündliche Auskunft
von 10——13 nnd 17-—18 Uhr mit Ausnahme des
Sonnabend-Nachmittags

Verzeichnis der Kurse 1923/30.
Tageskurse mit ganztägigem Unterricht:-

Buchbinder vom 2. Septbr. bis 28. Seiner Buch-
drucker vom 2. Septbr. bis 28. Seiner Damen-
schneiderinnen vom 5. August bis 31. 2lunuft;
Damenschneiderinnen vom 3. Febr. bis 1. März;
Damenischneiderinnem Oberkursus vom 3. März
bis 29. März; Elektroinstallateure vom 3. Febr.
bis 15. Maer Gas- und Wasserinstallateure vom
3. Marz bis 29. März; Herrenschnesider vom
2. Septbr. bis 28. Seiner Herrewschneider vom
6. Januar bis 1. Februar: Herrenschneider,·Ober-
kurius vom 7. Oktober bis 2. Novbr.: Klempner
vom 6. Januar bis 1. Februar; Maler vom 4. No-
vember bis 80. Nov-br.; Maler vom 6. Januar
Ebis 1. Febr.; Maler vom 3. Febr. bis 1. März;
Schlosser vom 25. Novbr. bis .21. Dezbr.; Schuh-·
macher vom 5. August bis 81. August; Schuh-
»«cher vom 6. Januar bis 1. Februar; Stein-
metze vom 25. Novbr. bis 21. Dezbr.; Tischler
vom 3. Juni bis 29. Juni; Tischler vom 4. Novbr.
bis 30. Nover Tischler vom 6. Januar bis 1. Fe-
bruar; Tischler Flächenbehandluna vom 19. Aug.
bis 31. August. . -
Abend-Kurse an 2 bis 3 Wochenabenden

non 18 bis 21 Uhr: Halbiiahres-Kurse von An-
sang Oktdber bis Ende «Miirz für Buch-drucken
Elektroinitaliiiteure Schuhmacher und Tischler.
Vierteljahres-Kurse iApril / Juni. Oktoiber iDe-
zember un«d«J-anuari März). für Herren-schneider.
Damenschneiderinnen, Wäscheschneidersinnen und
Stickerinnen. «
 

* Jniiungsausschufz zu Breslau «
Rechtsanskiinfte _ in Gewerb-eangeleaenhesiteii,

Arbeitsgerischtsisiachen usw. erteilt kostenlos
der mitunterzeichnete Syndikus jeden Montag
von 4——6 Uhr im Büro Eli-sahethstr. 2, sonst
nach telephonischser Vereinbarung.

Rechtsanskiinste in allen anderen Rechtsange-.
legenheiten erteilen unseren Mitgliedern _
kostenlos n «
a) Herr-Rechtsanwalt Dr- Gießmann jeden »-

Montag von 4——6 Uhr in unserem Büro,.
Elisabethstr. 2;

b} Herr Rechtsanwalt und Notar Gudenatz
ta lich außer Sonnabend von 5—6 Uhr irr-feinem
B ro,-Juiiheriistr. 18, Fernfpr. 26488 -

steuerberatnug durch unseren Steuer-beratet «
und Buchprüfer Herrn Ktihne k oft e n l os in



wirtschaftlichen Vereinigungen der Arbeitgeber
und der Arbeitnehmer dieser Gewerbezweige Ge-
legenheit zur Äußerung gegeben werden. Werden
in einem Gewerbezweige die Velange der Arbeit-
geber überwiegend von Fachvereinigungen wahr-
genommen, fo follen diese gehört werden. Man
soll unter den wirtschaftlichen Vereinigungen im
Sinne des Arbeitsschutzgesetzes nur diejenigen ver-
stehen, die die Fähigkeit zum Abschluß von Tarif-
verträgen besitzen.

« VI.

Es entspricht bereits der geltenden Praxis, .
Ausnahmebewilligungen in geeigneten Fällen von
der Erfüllung bestimmter Bedingungen abhängig
zu machen. Diese dürfen jedoch nicht auf dem
«Gebiete der Entlohnung liegen.

der schriftlichen Form.
Der Reichsarbeitsminister und die obersten .

Landesbehörden sind befugt, zur Erfüllung ihrer l
Aufgaben auf dem Gebiete des Arbeitsschutzes ,

«Arbeitsstätten zu besichtigen oder durch Beauf-
tragte besichtigen zu lassen. Diese Befugnis war
bisher gesetzlich nicht festgelegt.

Die bislang nur für ,,Beamte«!» geltende Vor-« j,
» schrist über die Geheimhaltung der Betriebs- und ‚
Geschäftsverhältnisse (ä 139b Gewerbeordnung) ":
will der Gefetzentwurf auch auf die Angestellten
der Arbeitsschutzämter erstrecken, ebenso auf alle » ·
übrigen Personen, die sich in die Betriebs- und
»Geschäftsverhältnisse der dem Gesetz unterliegen- If
den Betriebe Einblick zu verschaffen vermögen. ;
kAußerdem besteht die Pflicht zur Geheimhaltung
nach dem Ausscheiden aus dem Dienste oder der «-

_ Vorfätzliche Zu- ’·
widerhandlungen werden mit Gefängnis bis zu
einem Jahre oder mit Geldstrafe, bei fahrlässigen r

·Beendigung der Tätigkeit fort.

_3umiberbanblungen mit Geldstrafe bestraft.
. Arbeitgeber nnd ihre Vertreter, die vorsätzlich«

"Besichtigungen nicht gestatten oder sie behindern
" oder die von den Besichtigenden verlangte Beglei-
‚tung verweigern, werden, sofern nicht nach
Eanderen strafrechtlichen Vorschriften eine schwerere
,Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 150
RM. bestraft.
Die gleiche Strafe trifft Unternehmer, Betrieb-s-

leiter oder sonstige Aufsichtspersonenlund Arbeit-
nehmer, die ihrer Auskunftspflicht vorsätzlich
nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen.

Unter dem Gesichtspunkte, daß eine so ausge-
dehnte Arbeitsaufsicht nnd ein derart umfang-
reicher Behördenapparat als viel zu weitgehend
bezeichnet werden muß, erwächst für den Gesetz-
geber unbedingt die Pflicht, den ganzen Gesetz-
entwurf zurückzustellen oder ihn zum mindesten
in allen Einzelheiten und in voller Objektivität
genau nachzuprüfen, bevor der Wirtschaft und
ihrer Entwicklung neue Fesseln geschlagen werden.

Erst ein gesundes Wirtschaftsleben und alsdann
«-Berbesserung der . Sozialpolitik, wenn sie sich da-
nach noch als notwendig erweisen sollte.

· Der
Manderschrin für chandwrrtier
T Die Ausstellung eines Wanderfcheines in

Verbindung mit gleichzeitiger Arbei.tslosenunter-
stützung an wandernde, arbeitslofe Handwerker
stellt zweifellos eine wichtige Neuerung auf dem
Gebiet der sozialen Fürsorge dar und bedeutet
für viele Handwerker die Erfüllung eines- lang-
gehegten Wunsches Nach idem Wortlaut von § 169
des neuethesetzes über Arbeitsvermittlung und
Arbeits-loseanersicherung können nämlich unter-
       

Verfügungen,
durch die Ausnahmen angeordnet, genehmigt oder ,
·widerrufen werden, bedürfen zu ihrer Gültigkeit ;
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stützungsberechtigstev Handwerker nach beendeter
Lehrzeit die Ansstellng eines- Wanderscheines
beantragen. Die Ausstellung des Wanderschesines
erfolgt durch den Vorsitzenden des zuständigen
Arbeitsamtes, sofern das Wandern zur Erlangung
einer geeigneten Beschäftigamg und zur beruflichen
Weiterbildung zweckmäßig erscheint. Die Gültig-
keitsdauer des Wanderscheines beträgt im Höchst-
falle zehn Wochen; die Ansstellung des Scheines
darf — an denselben Handwerker nur einmal im
Jahre erfolgen. Auf Grund desWanderscheines
kann der auf der Wand-ersehnst befindliche Hand-
werker die ihm zukommen-de Unterstützung in den
von ihm berührten Ortschaften entgegennehmen.
Das Nähere bestimmt im übrigen der Verwal-
tungs-rat der Reichsanftaslt mit Zustimmung des
Reichsarbeitsministers. Es besteht die Möglich-
keit, daß die Arbeitslosenunterstützung währen-d
kder Wanderschaft ganz oder bis zu einemjbestimsmten
Grade in Sachleistungen gewährt wird. Die oben

. angeführten Bestimmungen des Gesetzes haben im
übrigen durch« die am 30. März 1928 ergangene
Verordnung des Präsidenten der Reichsanftalt
für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversiche-
rung in einigen Fragen gewiss-e Ergänzungen
erfahren.f " " '
Um eine unzulässige Inanspruchnahme der

neuen Wanderscheine durch unbefugte zu ver-
hindern, wurden eine Reihe von Einschränkungen
vorgesehen. die zum Teils im Gesetz selbst, zum
Teil durch die Verordnung des Präsidenten der
Reichsanstalt zum Ausdruck kommen. So Wirft
derWanderschein in allen solchen Fällen zu ver-
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sagen, wenn dem arbeitslosen Handwerker die
gewünschte Beschäftigng durch die in seinem
Heimat-on befindliche Arbeitsvermittlung verschafft
werden kann. Jst diese Möglichkeit nichtvorhanden,
so muß der arbeitslose Handwerker mindestens
vier Wochen Arbeitslosenunteerstützruig bezogen
haben, bevor die Ansstellung des Wanderscheines
erfolgen kanns Mastgesbend für die Ausstellung
des Seh-eines ist ferner die Erwägung, daß die
Person des Handwerkers und dass von ihm geplante
Wanderziel nicht nur Gewähr für eine geeignete
Beschäftigung sondern auch für eine entsprechende
berufliche Fortbildung bietet. Hieraus folgt zu-
nächst, daß die von Ort zu Ort ziehenden berufs-
mäßigen Handwerksburscheit keinen Anspruch auf
Ansstellung eines Wanderscheines im Sinne des
neuen Gesetzes beben. Das von dem arbeitslosen
Handwerker ins Auge gefaßte Wansdserziel muß
bekannt sein und muß seinem Charakter nach die-
Möglichkeit ein-es Fortkommens bieten. Eine
weitere Einschränkung erleidet die Gewährung
eines Wanderscheinses dadurch, daß nach § 2 der
Verordan nur Unverheiratete einen Wander-
schein beantragen können. Allerdings kann der Vor-
sitzende des Arbeitsamtes nach eigenem Ermessen
eine Ausnahme imachen und auch Verheirateten
den Schein erteilen, wenn für den Lebensunterhalt
der Angehörigen des arbeitslosen Handwerkers
während seiner Abwesenheit Vorsorge getrofer
wurde. Hinsichtlich des Alters des Handtverbesrs
hast das Gesetz ebenfalls bestimmte- Vorschriften
erlassen. Nach diesen darf der Wanderschein nur
an solche Personen erteilt werben, die das 18.
Lebensjahr vollendet beben. Auch hier macht das
Gesetz jedoch wiederum eine Einschränkung da auf
Einspruch des zuständigen Jugendamtes auch Per-
sonen zwischen dem 16. und 18. Lebensjahr einen
Wanderschein beantragen nnd erhalten können.
Um nach Möglichkeit nur die jüngeren Gesellen,
soweit sie arbeitslos find, zur ,Wanderschaft an-
anregen, hat man die Asltersgrenze nach oben hin
auf dreißig Jahre festgelegt Handwerker von
mehr als dreißig Jahren sollen nur in .ä)l1tsnahnie-
fällen den Wanderfchein erhalten; « .
Der zur Aushändigung gelangensde Wansderschsein

ist, in Buchfvrm gehalten und-enthält zwölf Seiten,
die für die (Eintragungen der Arbeitsämter dienen.
Nach Art dieses Passes muß der Wanderschein die
Photographie des arbeitslosen Handwerkers auf-
weisen, die nach der gesetzlichen Vorschrift mit
dem Papier fest verbunden sein muß und mit vier
Stempeldrucken des Arbeitsamtes derart zu ver-
sehen ist, daß die Drucke zu möglichst gleichen
Teilen das Bild und _„ den Wanderschein bedecken.
In Form eines Vordruckes befindet sich auf der
vierten Seite des Wanderscheines die Angabe über
die Höhe der Arbeitsslosenunterstützunig, die ent-
weder wöchentlich oder täglich in den Ort-en der
Wanderschaft von dem arbeitslosen Handwerker
erhoben werden kann. Die Eintragung des jeweilig
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äin Frage kommen-den Betrages hat stets in Buch-
sstaben stattzufinden Der in dem Vordruck ent-
Fhaltene Verm-ers über den Zweck der Wanderschaft
Zist mit genaueren Angaben über die Art der
tberuslichen Weiterbildung auszufüllen Von
{großer Bedeutung ist der Inhalt des § 4 der Ver-
zordnsung nach dessen Wortlaut die Erlangung ein-es
IsWanderscheinss für den ,,unsgelernten-« Arbeiter
; nicht möglich So wird gesagt, daß der Hand-
kswerker bei dem Antrag auf Ausstellung eines
.Wansderscheins gleich-zeitig den Nachweis einer
Isordnungsgemäß dsurchlaufsenen Lehrzeit zu er-
bringen hat, an deren Stelle auch eine zweijäphrige
sBerufsausbildung treten kann. Der Vorssitzende
des Arbeitsamtes hat zu prüfen, ob die bersufsliche
Vorbildung ausreichend für die Ausstellung eines
zWanderscheins ist. Nach § 5 besteht für das
skArbeistsamt weiter-hin die Verpflichtung-, festzu-
kstellem ob in den Heimatsbezirken des Handwerkers
{geeignete Beschäftigung zur beruflichen Weiter-
Jbildung vorhanden ist. Das in dem Wanderschein
;festge"legte Wanderziel soll nach Möglichkeit ein
{größerer Bezirk sein, wie etwa der ein-es Landes-
sarbeitsamtes Es steht hierbei dem Vorsitzenden
sdes Arbeitsamtes frei, bestimmte-Ortschaften ein-es
TBezirkes, deren Arbeitsverhiirltnisse besonders nu-
sgünstig find,s für den wandernden Handwerker
kdadurch auszuschließen, daß er in den genannten
LOrtschaften kein-e Unterstützung zur Auszahlung

ITerhälr Die hierfür in Frage kommenden Ort-
schaften zn erben im Wanderschein besonders ver-
simerkt auch die Durchgangszone, die der Handwerker
spauf feiner Wanderschaft bis zur Erreichung des
eigentlichen Wanderziels berührt, ist erforderlichen-
Efalls auf dem ; Wanderschein zu bezeichnen.
{übrigen kann jedes der von« dem Handwerker auf
jseiner "Wanderschaft in Anspruch genommene
jkArbeitsamt das vorher festgeleåte Wanderziel ab-
Zänderm wenn sich in ein-er anderen Ortschast oder

seinem Bezirk die Möglichkeit einer geeigneten Be-

";-schäftigung für den arbeitslosen Handwerker bietet.

zDie Abänderung des Wanderziels kann auch »auf

.Wunsch des Handwerkers erfolgen» wen-n dieser

.nach7w-eist,«daß das von ihm beabsichtigte Wander-
Jziel bessere Aussichten zur Erlangung einer geeig-

Zneten Beschäftigung verspricht. Als Wanderziel
Hist in der Riegel ein größer-er Bezirk und nur in

kseltenen Fällen eine einzeln-e Stadt oder Ortschaft

san-zugeben Durch die genaue Festlegung des

Wanderziels erreicht das Gesetz, daß der wandernde

EHandwerker ein festesZiel vor Augen hat und nicht

dvahllos sein-en Reisseweg von Tag zu Tag ändert.

In § 6 der Verordnung wird die Gültisgkeits-

dauer des Wanderscheines näher erläutert, und

szwar lautet die Bestimmung dahin, daß »die

' sBensutzung eines« Wanderscheins den Zeitraum

-;v·on .‚ 10 «Wochen« innerhalb ein-es Kalender-.
ijaihres nicht übersteigen darf. Hierbei « ist

tess gleichgiisltiig," ob der « Zeitraum von 10

_ Wochen sofort bei der Ausstellung des

festgelegt oder auf einen kürzeren Zeitraum inner-

halb eines Jahres bemessen wird, Im letzteren

Falle muß allerdings der .

werden, daß auf Wunsch des Handwerkers die

FkWanderzeit auf 10 Wochen verlängert werden kann.

kLDie Verlängerung kann durch den Vorsitzenden

  

keines jeden Arbeitsamtes bewirkt werden. Inner--

than der gesetzlichen Gültigkeitsdauer des Wander-

“(min-3 ist dieser so zu befristen, daß er spätestens-

{mit Erschöpfung des Unsterstützuugssanspruches oder

Lim Falle einer Krisenmsnterftützung mit deren

JÄBeendigung ein«-gültig wird. Beträgt der Zeitraum-,

Yfür den der Wansderschein danach ausgestellt werden

skann, weniger als sechs Wochen, so darf der Schein

„nicht ausgestellt werden. Es ist dem Handwerker

Im ·

Bestimmung-en des Arbeitslosenversicherungsgesetzes

.,Unterstützung durch Sachleistungen gemeinnütziger

Schein-es-
Sachleistungen sind im übrigen auf der Rückseite

Vermerk eingefügt

nicht gestattet, die Wanderschaft ohne wichtigen
Grund zu unterbrechen, sofern er nicht Unterwegs
geeignete Beschäftigung sindet Allerdings kann der
Handwerk-er im Höchstfalle bis zu drei Tagen an
einem Ort bleiben. Ein längerer Aufenthalt an
einem Ort ist nnr durch besondere Gründe zulässig,
die von dem Vorsitzenden des zuständigen Arbeits-
amtes zu prüfen sind. Der arbeitslose Handwerker
kann die ihm zustehende Unterstützung ins jedem der
von ihm berührten Ortschaften entgegennehmen,
soweit diese sich in dem vorher sestgelegten Durch-
gangsgebiset und dem eigentlichen Wanderbezirk be-
finden. Unter dem Ausdruck Wanderbezsirk ist. in
den meisten Fällen der Bezirk eines Landesarbeitss-
amties zu verstehen. Die von dem Handwerker in
Anspruch genommenen Arbeitsämter sollen nach
Möglichkeit « darauf hinweisen, daß als Uber-
nachtungisiorte solche gewählt werden, die durch Ein-
richtungen der Behörde, des Staates oder einer
größeren anerkannten Organisation besonders gie-
eignete Unterkiunftsmöglichkeiten bieten, Nach den
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Vorschriften des Gesetzes besteht für den arbeits-
losen Handwerk-er die Verpflichtung, sich unmittel-
bar naich dem Eintreffen in dem Wanderorte, spä-
testens jedoch bis 10 Uhr vormittags des auf die
Asnkziinft folgenden Tages, bei dem Arbeitsamst oder
der betreffenden Zweigstelle zu melden. Hält der
Handwerk-er ohne zwingend-en Grund diese Vor-
schrift nicht inne, so kann er die ihm zustehende
Unterstützung für den betreffenden Tag nicht bean-
spruchen. Sobald die Meldung des Handwerkers
auf dem Arbeitsamt erfolgt ist, setzt dieses die zu

gewährende Unterstützung, und zwar in bar und

in Sachleistunsgen,. fest. Im Gegensatz zu den

kann diese Unterstützung sich auf einen kürzeren

Zeitraum als eine Woche erstrecken. Soweit die

Organisation-en erfolgt, ‘ift es die Pflicht des Ar-

beitsamtes, diese zu überwachen und den Hand-

werk-er entsprechend zu- beraten. · Die gewährten

die-s Wanderscheins schriftlich einzutragen.
_ Wird dem-Handwerker während seiner Wan-

derung für ihn geeignete Beschäftigung geboten-, so
ist er zur Annahme der Arbeit verpflichtet, auch

wenn dadurch die Erreichung seines eigentlichen

Wanderziels verhindert werden sollte. Aus den

gleichen Erwägungen heraus ist auch die Aufgabe
einer während der Wanderung übernommenen

Arbeit ohne triftigen Grund nicht gestattet. Bei

Antritt einer Stellung hat der Handwerker den

Wanderschein bei dem in Frage kommenden Ar-

beitsamt einzureichen, das den Schein bei Aufgabe

der Tätigkeit idem Handwerker wieder aushändigt. letzten Ruhe be«stattet. Solange der Handwerker beschäftigt wird, tritt die

Gültigkeit des Wanderscheins außer Kraft Findet
der Handwerker während seiner zehnwöchigen
Wanderung keine geeignete Arbeit, so steht ihm
keinerlei Anspruch auf kosten-lese Rückbeförderunig
in seinen Heimatsort zu; vielmehr soll er seine
Wanderschaft stets so einrichten, daß er bei Ablauf
der gesetzlichen Frist wieder feinen Heimatsort er-
reicht hat.
Es bleibt im übrigen den Arbeitsämtern durch-

aus vorbehasltem dem Handwerker den« Wander-
schein zu entziehen. Nach § 11 der Verordnung
kommen für diesen Fall folgende Gründe in Frage.
Zunächst mißbräuchsliche Benutzung des Wander-
scheins zu betrügerischen Zweck-am wie etwa Über-
tragung des Schein-s auf andere Personen; weiter-
hin unberechtigte Verweigerung und Aufgabe einer
geeigneten Beschäftigung Der Wanderschein ist
fern-er für ungültig zu erklärenV wenn nach § 177
des Arbeitslosen-dersicherungsgesetzes die Voraus-
setzung zum Bezug-e der Unterstützung nicht mehr
gegeben ist; auch ein eigenmächtiges Abweichen

- von dem vorgeschriebenen Wanderziel berechtigt die
Behörden zur Entziehung des Wan·de1scheines.
Wird der Wansdierschsein dem Handwerker entgegen,
so muß das Arbeits-amt, das die Ausstellung dies »
Wanderscheins bewirkt hat, hiervon sofort unter
Beifügung des entzogenen Wainderfcheins benacky
richtigt werden. Auch das Arbeitsamt des Heimat-
«ortes- kann im übrigen den von ihm ausgestellten
Wanderschein für unsgültig erklären, wenn die ent-
sprechenden Gründe vorliegen. Immerhin bedeutet
der Wanderschein für den Handwerker eine neue
eigenartige soziale staatliche Einrichtung, die mög-
licherweise zu einer Belebung der im Erlöschen
begriffener einst blühend-en Wanderschaft des
Handwerks beitragen wird. Dr. P. Martell.

Bu- Marter-er
* Der 1. Mai ist kein gesetzlicher Feier-

tag, machst also bezüglich der Arbeit keine Aus- _
nahme. Bleibt also ein Arbeitnehmer ohne Zu-
stimmung oder gegen den Willen oder gar gegen
das Verbot des Arbeitgebers der Arbeit am
1, Mai fern, so kann er fristlois entlassen werden.
Auch ein etwaiger Beschluß der Gewerkschaft, den«
1. Mai zu feiern, gibt dem Arbeitnehmer noch!
kein Recht dazu. Will der Arbeitnehmer am«
1. Mai der Arbeit fern bleiben, so ntusß er dazni
die Zustisnnnnng des Arbeitgebers haben-.

· Bdermrister
Bemhold Richter-Dresden t-

* AJm vergangenen Mittwoch wurde der ver-
storbene Schmiede-Ehreniobermeister Rein-hold · .'
Rsichter-Bresslau, von einem groß-en Gefolge zur—

Viele Innungsfahnen
gaben ihm das letzte Geleit. Der Verstorbene
hatte ein Alter Ioon 74 Jahren erreicht. Er« er;
freute sich allgemeiner Achtung und Beliebtheit
Indem Jahre 1881, als er den väterlichen Be-
trieb übernahsm,- wurde er Mitglied der Breslauer
Schmiede-Innung, der er als Fachlehrer und seit
dem Iahre 1903 als Viosrstandswitglised große
Dienste geleistet hat. 15 Jahre hindurch war er
Obermeister seiner Inn-un«g und als er «-im Jahre
1924 weg-en feines hohen Alters die Obermeister-
geschäfte abgab, wurde er Ehr-enobermse’ister der
Innung Durch lang-e Jahre hin-durch war er
Vorstandsmitglied des Innungsausschusses. Tat-
krsäftig führte er den Schmiede - Verband und
früher den alten Schmiedebund Seine viel-en
Ehrenämter lassen sich- hier nicht aufzählen. Er
wird seinem Berufe und dem Breslauer Hand-
werk unvergeßlich bleiben.
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Btrurrltchr Berücksichtigung
der Jkrostschaden

-* Der lange und starke Frost hat schwere wir-t-
ssschsaftliche Schäden verursacht Erhebliche Pflanzen-
«be-stsände, gartenbauliche und landwirtschaftliche
Erzeugnisse sind ein Opfer der Kälte geworden
;(Erfrieren von Obstbäumsen und Weinreben), auch
ksind mancherorts die Verlaufs-bestände in Baum-
sschuslen und ·Samenzuchtbetrieben, im Blumen-

·"".und Pflanzenbau durch den Frost schwer geschä-
digt worden. Weiter sind Schäden durch Schnee--
verwehungen, Eisgang, Wildbiß, Auswintserung

und Überschwemmungen, und zwar sowohl an An-
pslanzungen als auch an Gebäuden entstanden.

«Zu diesen unmittelbaren Schäden treten die Fälle,
in denen die ungewöhnliche Witterung bestimmte
Erwerbszweige’ mittelbar geschädigt hat. Hierher
gehört vor allem der länger-e Stillstand im Bau-

gewerbe und in der Schiffahrt, ferner die Ver-

zögerung der Frühjashrsbestellung in Landwirt-

schaft und Gartenbau, erhöhte Feierschichten im

Bergbau, Arbeitsunterbrechung in Ziegeleieu,

Sägewerken, Mühlen und dergleichen. Wenn auch

die Gesetze, die Ausführungsbestimmungen und

die mehrfach dazu ergangenen Verwaltungs-an-

weisungen des Reichsfinanzministers die Möglich-
keit geben, die Witterungsschäden steuerlich in an-
gemessenem Umfange zu berücksichtigen, so hat

wegen des Ausmaßses, das -· die Schäden diesmal

angenommen haben, sich doch der Reichsminister

der Finanzen veranlaßt gesehen, in einem Erlaß
vom 26. März 1929 auf folgen-des hinzuweisen

Wo sich die Schäden so aus-gewirkthaben, daß

sie zu einer Notlage bestimmter Bezirke geführt
haben, sind die Finanzbehörden nach § 83 der
Ausführungsbestimmungien zum Einkommen-

steuergesetz angewiesen, im Benehmen mit den
Landesbehörde·n, mit den Vertretern» der be-

troffenen Gemeinden, geeignetenfalls auch im Be-
nehmen mit sonstigen geeigneten Persönlichkeiten
(z. B. Angehörigen der Berufsvertretungen und

Berufsverbände) Erhebungen über den Kreis der
BetroffenenTZNund über die Höhe des Schaden-s an-
zustellen. Die Schäden werden sich aber nicht
örtlich absgrenzen lassen, sie sind vielmehr im

ganzen Reich aufgetrueteu

Vielfach werden die Schäden zum Rückgang des
Umsatzes und damit zu einem geringeren Ein-

sksomtnen führen-. Bei der Umsatzsteuer vermindert
sich die lStieueszrbelastung also rhne weiteres in«
demselben Maße, wie die Umsätze · der Steuer-
pflichtigen infolge der Notlage

sgang an sich erst beider nächsten Veranlagung

berücksichtigt Der Steuerpflichtige hat jedoch nach
' § 100 des Einkommensteuergesetzes einen An-
spruch darauf, daß die Vorauszahlungen herabge-

fsetzt werden, wenn das Einkommen um mehr als
den fünften Teil, mindestens aber um 1000 am,
niedriger wird. Bei den kleinen Ein-kommen, bei
denen ein Rückgang um 1000 R-« nicht in Frage
skommt, kann die gleiche Wirkung durch eine
Stundung nach § 105 Absatz 2 der Reichs-abgabe-

lordnung erzielt wer-»den

Wenn die Stundung hiernach in erster Linie
bei den Einkommensteuervorauszahlungen in Be-
tracht kommt, so kann es darüber hinaus Fälle
geben, in denen die Einziehung auch anderer Ab-

gaben, insbesondere der Vermögenssteuer sowie
der Rentenbankzinssen und Aufbringungsleistungen,

mit erheblichen Härten für den einzelnen Pflich-
Ltigen verbunden wäre. Jn besonderen Fällen
Können dem Pflichtigen Abgabenbeträge, deren
Einsziehung nach Lage der Sache unbillig wäre,
gemäß §-108 Absatz 1 der Reichsabgabeordnung

zurückgegangen
find. Bei der Einkommensteuer wird der Rück-

 

sauch erniäßigt oder erlassen werden. Die Anträge
der Pflichtigen auf Stundung oder Erlaß find

verständnisvoll zu behandeln Aus der anderen
Seite ist aber darauf zu achten, daß die Milde-
rungen nur den wirklich Geschädigten zugute
kommen und daß nicht andere Steuerpslichtige,
bei den-en eine Berücksichtigng · nicht geboten ist,
sich die Bestimmung-en zunutze machenc

  

Mahlordmmg für dir Wahlen
der Mitglieder der handwerbsliammer

* Reichswirtschaftskminister Dr. Curtius hat
kürzlich dem Reichsrat den Entwurf einer Be-
kanntmachusng über die Wahlordnung für die

Wahlen der Mitglieder »der Handwerkskammern

und ihrer Stellvertreter zugestellt. Die nähere

Regelung der Handwerkskammerwaihlen war ja
bekanntlich auf Grund des § 1030 Abs..2 der
Handwerksnovelle vom 11. Februar d. J. einer

durch die Reichsregisserung zu erlassenden Wahl-
ordnung unter Zustimmung des Reichsrats und

eines Ausschusses des Reichstags vorbehalten

worden. Der nunmehr dem Reichs-rat zugestellte

Entwurf ist bereits mit den Länderregierungen

erörtert worden. Er hat auch den gemeinsamen
Ausschuß für Berufsstandspolitik bei-m Deutschen
Handwerks- und Gewerbekammertag und beim
Reichsberbaud des deutschen Handwerks zur

Stellungnahme vorgelegen Der Entwurf geht

davon aus, daß das Wahlverfahren so einfach wie

möglich gestaltet werden muß, daß aber die Grund-
gedanken des allgemeinen, gleichen, unmittelbaren

und geheimen Wahlrechts allenthalben verwirk-

licht werden müssen. ·
Den Tag der Wahl bestimmt der Vorstand der

Handwerlskammer Dieser muß ein Sonntag

oder öffentlicher Ruhetag sein. Ebenso bestimmt
der Vorstand der Handwerkstammer auch die Ab-

stimmungszeit und bestellt einen Wahlleiter sowie

einen Stellvertreter, die beide nicht zu den Wahl-

berechtigten gehören dürfen Die Übertragung

dieser Bestimmungen an den Vorstand der Hand-«
werkslammer entspricht der grundsätzlichen Ein-

stellung der Handwerksnovelle, die die Handwerks-

kammern hinsichtlich ihrer Selbstverwaltung auf

die gleiche Stufe wie die Industrie- und Handels-

kammern stellt. Der Wahlleiter wieder beruft

aus der Zahl der Wahlberechtigten vier Beisitzer

»und die erforderliche Zahl von Stellvertretern.
Der Wahlleiter und die Beisitzer bilden den Wahl-
ausschußs Der Handwerksbammerbezirk bildet
einen Wahlbezirk.

kann dort, wo infolge de«r·· Größe des Handwerks-
,ka-mnierbezirks die Durchführung der fWahl in

seinem Wahlbezirk untunlich erscheint, auf Antrag
der Handwerkskammer anordnen., daß gesonderte

‘2606’I6e5irfe gebildet werden, sofern das Statut

der Handwerkskammer die Mitglieder auch nach

Handwerkszweigen auf die einzelnen Teile des
Bezirks verteilt. Der Vorstand der Handwerks-

tanimer hat für die Stimmabgabe den oder die
Wahlbezirke in spStimmbezirke einzuteilen imd

ebenfalls auch für jeden Stimmbezirk den Raum
zu bestimmen, in dem die Abstimmung vorzu-
nehmen ist. Die Ernennung eines Abstimmungs-
rorftehers und eines Stellvertreters erfolgt eben-
falls durch den Vorstand der Ha-ndswertsbammer.
andie Wahlvorschläge sind die Bewerber mit

Vor- und Zunamen, Berufs Wohnort und Woh-
1111110 so« deutlich zu bezeichnen daß aber ihre

Die oberste Landes-behörde
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Persönlichkeit kein Zweifel bestehen kanns Ebenso
sind auch die Stellvertreter deutlich namhaft zu

mach-en. « Die für einen Washlbezirk geltenden
Wahlvorschläge sind i·n Lisstsenform einzuveichen
und müssen soviel Bewerber enthalten, als Mit-
glied-er und Stellvertreter in dem Wahlbezirk zu

wählen sind. Die Verteilung der Bewerber aus

»die im Bezirk der Handwerkskammer oder dessen
einzelnen Teilen vertretenen Handwerkszweige

und auf die· einzelnen Teil-e des Bezirks muß den

Bestimmungen des Statuts entsprechen.

Der Wahlausschuß entscheidet spätestens am

20. Tage vor dem Washltage über die Zulassung

der Wahslvotschläge Der Wahn-eine veröffent-
licht spätestens am 15.»Tage vor dem Wahltage
die zugeliasfenen Wahlvorschläge in den für die

Bekanntmachung der Handwerkskammer bestimm-

ten öffentlichen Blättern. -
Als Wiahlunterlage dient ein vom Vorstand

der Handwerkskammer herzustellen-der und zu be-
glaubigender Auszug aus der Handwerksrolle, der
alle am Wahltag Wahlberechtigten des betreffen-

den Stimmsbezirks enthält (Wäh?lerliste, Wahlkartei).
Wäshlsen kann nur, wer in die "Wählerliste (Wahl-
kartei) eingetragen ist..· Die Wählerlisten (Washl-
karteien) sind öffentlich auszulegen Die Stimm-
·zettel sind in Umschlägen abzugeben, die von der
Handwerkskammer zu beschaffen und mit ihrem

Stempel zu versehen sind. Nach Schluß der 216:.-

stimmung hat der Abstimmungssvorstand unver-«

züglich das Ergebnis der Wahl zu ermitteln und
es unter Beifügung aller Unterlagen dem Wahl-

leiter zu -übersenden. Der Wahlleiter beruft als-

bald, nachdem er im Besitze der Unterlagen der
einzelnen Stimmbezirke ist, den Wahlausschuß

Dieser ermittelt das Gesasmtergebnis der Wahl,

das durch den Wahlleiter in den für die Bekannt-
mach-ung der Handwerkslammer bestimmten

Blättern öffentlich bekannt zu mach-en und der
Aufsichtsbehörde unt-er Beifügung der sämtlichen

Wahlunterlagen anzuzeigen ist. Als gewählt
gelten die Bewerber desjenigen Washlvorschlags,

der mehr als die Hälfte aller abgegeben-en Stim-
men erhalten hat. Hat kein Wahlvorfchlag mehr

als die Hälfte aller abgegeben-en Stimmen er-

halten, fo findet eine engeres Wahl zwischen den
Bewerbern derjenigen bei-den Wahlvorschläge

statt, auf die die meisten Stimmen entfallen sind.
Als ..ge—wählt gelten die Bewerber desjenigen Wahl-
vorschlages, aufsz den die meist-en Stimmen sent-·
fallen find. Auf die engere Wahl find-en« im

übrigen die gleichen Vorschriften Anwendung, die
für die Hauptwahl gelten; die Wahl hat innerhalb
von einem Monat nach der Belanntmiachung des

Ergebnisses der Hauptwahl durch den Wahlleiter

stattzufinden. Wird für einen Wahlbezitk nur

ein Wahlvorschlag zugelassen, so gelten die darauf

bezeichneten Bewerber als gewählt, ohne daß es

einer Wahlhandlung bedarf. Die Kosten der Wahl

fallen den Handwerkskammern zur Last.
Die Entscheidung des Reichsrats zu diesem Ent-

wurf liegt noch nicht vor.

W

 

Aus den gewerbl. Korporationen

Schnhmacher-Jimuug (3waugsimmng)
« zu Breslau

_* _2Im_ 8. April, nachm-. 2 Uhr, hielt »die Iige

iSchuhmachser-Zwangsinnung im St. Vsinzenszhaus

ihre ordentliche Migliedewersammlwna der Sterbe-
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Umlagekasse sowie anschließend ihre Osterquar-

talsversammlung mit folgender Tagesord-

nung ab. 1. Ausnahme der Lehrlinge; 2. Ver-

lesen der letzten Quardalsniederschriftz 3. Geschäfts-
berichtz 4. Anträge; 5. Zusatzwahl des Vorstandes;

6. Reichswerbewoche; 7. Vortrag des Herrn Stin-

dikus Bara n ek iiber das Thema: Was für Vor-

unsd Nachteile bringt uns die neue Handwerker-

uovelle; 8. Verschiedenes.

Obermeister Girt eröffnete um 2,20 Uhr die

gut besuchte Quartalsversammlung und begrüßte

die Kollegen sowie die erschienenen Pressevertreter.

Das Protokoll der letzten Quartalsversammlung
wird verlesen und genehmigt-. Im Geschäftsbericht,

welchen der stellv. Obertneister Sasbotta gibt,

wird ganz besonders die große Arbeitslosigkeit im

letzten Vierteljahr in unserem Handwerk hervorge-

hoben. Zur Gesellenpriifmig hatten sich 39 Lehr-

linge gemeldet. Davon haben 6 mit gut, 25 mit
genügend die Prüfung - bestanden; _8 Lehrlinge

muß-ten wegen ungenügender Leistung zurückgestellt
werden. Obermeister Girt ergänzt den Bericht
und wendet sich mit scharfen Worten gegen die
Preissdrücker und Schmutzkonkurrenz.
Die eingegangenen Anträge wurden besprochen

und erledigt. Die vom Vorstande zur Wahl vor-

geschlagenen Kollegen wurden bekannt-gegeben Da
von der Versammlung weitere Vorschläge gemacht

wurden, mußte Zettelwahl vorgenommen werden.
Mit Stimmenmehrheit wurden dann die Kollegen

‚ändert, Bruske und Schneider gewählt.
Während der Stirnmenszählung wurde vom stellv.

Obermeister Sobotta die Reichswerbewoche be-
handelt. Die Beteiligung an derselben und die

Genehmigung der dazu erforderlichen Geldmittel
wurden durch Abstimmung einstimmig genehmigt.

Die gewählten Kollegen haben in der am 10. April
abgehaltenen'2301ftanbßfihung, zu der sie gelaiben4
waren, die Wahl angenommen

I. A.: Iosef L a n g e r , Schriftfiihrer.

Unfall eines Handwerkers, der neben dem Handwerko

auch Landwirtschaft betreibt.

1' Der Inhaber einer Schneidemühle, der auch
die Landwirtschaft betreibt, ist mit dem Mühlen-
betriebe bei der MllerekBerufsigenossenschafh mit
seinem landwirtschaftlichen Betriebe bei der Land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft versichert
Bei der letzteren ist er gegen landwirtschaftliche
Betriebsunfälle zwangsversichert, dagegen hat er
von dem· Recht, sichauch für seine eigene
Person gegen die Folgen von Ve-
triebsunfällen im Mühlenzbetriebe
zu« v e r s ich e r n , .keinen Gebrauch gemacht-

Als der Betriebsinhaber eines Tages an der
Kreissäge arbeitete, um Bauteile eines seiner
landwirtschaftlichen Zwecken dienenden Häuser
fertigzustellen, geriet er» mit der Hand in die
Säge. Infolgedessen verlangte er von der L a n d-
wirtschaftlichen Bserussfsigenossem
s ch as t Unfallentschädigung

Das Reichsversicherunsamt hat das
Verlangen des Klägers abgelehnt, da der Unfall
sich nicht in dem landwirtschaftlichen Betriebe des
Klägers ereignet hab-e. · Zweifellos liegst ein
gewerblicher Betriebsunifall vor, so heiß-i es
in den Gründen. Denn ein Handwerker, der die
besonderen Einrichtungen seines gewerblichen
Betriebes und seine fachmännischen Ksenntnisse für
die Bedürfnisse seiner eigenen Wirtschaft nützt,
übt auch dann eine Tätigkeit in seinem g e we rh-
liÆn Betriebe ans. Der Charakter einer
Beschäftigung im gewerblichen Betriebe geht nicht
etwa dadurch verloren, daß die Zweckbestimmung  

aus eine landwirtschaftiiche Tätigkeit hinweist.
Maßgebend bleibt, daß der Handwerker auch in
solchen Fällen den dem gewerblichen Betrieb-e
eigentümlichen Gefahren in gleicher Weis-e aus-
gesetzt ist, wie wenn er seinen Gewerbebetrieb zu
Erwerbszwecken benutzt. ‘
Sonach handelt es sich um einen gewerb-

lichen BetriebsuLfall für den die Landwirt-
schaftliche Berufsgenossenschast nicht zu haften
braucht. Da der Kläger sich aber nicht in der
sll‘ciiHer-121i:23eruiägenoffenf aft selbstversichert hat-
so kann er für den Unfal auch dort keine Ent-
schädigng fordern. (RVA. la. 2960.27.)

Mangelnde Sorgfalt des Arbeitgebers gegenüber

dem Arbeitnehmer. Haftpflicht

* Ein in einer Werkstatt beschäftigter Arbeiter
hatte sich beim Herausschrauben einer Glühbirne
aus einer dort befindlichen elektrischen Lampe
schwer verletzt. Er hatte nämlich beim Aus-
schalten des Lichte-s die Birne in der Nähe der
Fassung ergriffen und war dabei an den unter
Spannung stehenden bmetallisch-en Gewinsdeteil der
Birne und zugleich an den äußeren Fassung-steil
der Lampe geraten, der infolge geringfügiger
Schadhaftigkeit der Leitungstschnur vom elektrischen
Strom durch-laufen trar — Der durch diesen
Unfall an sein-er Gesundheit schwer Geschädigte,
forderte Schadens-ersah von dem Arbeitgeber, vor
allem Gewährung einer Rente. -

Alle Instanczen zuletzt das Reichs-
arbeitsgericht “——- haben die Ansprüche des
Klägers zu eine-m Drittel gutgeheißen. Vergebens
hatte der beklagte Arbeitgeber geltend gemacht,
ihm sei nicht bekannt gewesen, daß die Lampe sich
nicht in vorschriftsmäßigem Zustande befand; er
habe sie selbst benutzt, ohne jemals verletzt zu
werden. Der Unfall sei lediglich auf das Zu-
sammentreffen unvorhersehbarer Umstände, viel-
leicht auch auf die Unachtsamkeit des Klägers
zurückzuführen, nicht aber auf einen Mangel an
Sorgfalt seinerseits-. — Demgegenüber sprach sich
das Reichsarbeitsgericht dahin aus, es komme nicht
darauf an, ob »dem " Beklagten nicht zum . Bewußt-
sein kam, daß die Lampe sich nicht in ordnungs-
müßigem Zustande befand. An der Lampe fehlte
der Porzellauring, und dem Beklagten mußte be-
kannt sein, daß bei elektrischen Gegenständen die
Isolierung spannunsgrführender Teile voin größter
Bedeutung ist vor allem, daß Porzellan zu den
Stoffen gehört, die verhindern, daß der elektrische
Strom von dem iihan gewiesenen Wege abirrt.
Der Beklagte mußte, bevor er die Bedienung der
Lampe dem Kläger· überließ, sie überprüfen und
daraufhin ansehen,
mäße Bedienung Unheil entstehen könnte. «

übrigens haben die Vorinstsanzen das eigene
Verschulden des Klägers bereits dadurch gebührend
in Betracht gezogen, daß sie seine Ansprüche nur
zu einem Drittel für berechtigt erklärt haben.
iReisscchsarbeitsgerJiOZ308.29.) -

Mittellose Angehdrige im Sinne des § 56 des

Einkommensteuergesetzes
(Aus dem Urteil des Reichsfinanzhofs vom

1.2 Dezember 1928.)

* Der Beschwerdeführer, der mit einem Ein-
komimen .von 3450 Reiz zur Einkommen-steuer
herangezogen wurde, hat mit Rücksicht auf die·
seinen volljährigen Söhnen gewährte Unter-
stützung von 1200 bezw. 1000 Reiz Steuerer-
mäßigusng nach § 56 des Einkomimenssteuergesetzes
begehrt. Das Finanzgericht hat zwar unterstellt,
die von den Söhnen des Beschwerdeführers selbs .-
verdienten Bezüge reich-ten zur Bestreitung ihres
Lebensunterhaltes nicht aus und der Pflischtige
sei ihnen deshalb mit den angegebenen Beträgen
beigesprungen. Trotzdem könne man den Begriff
des § 56 a. a. O nicht soweit ausdehnen, daß
darunter auch Unterstützungen an volljährige, im
Erwerbsleben stehende Kinder angesehen werden

ob viel-leicht durch uns-achge, .

....meister.

er seine Äußerungen zurückgenommen habe. 

könnten, die an sich erwerbsfähig, d. h. imstande
sei-en, sich durch Erwerb die Mittel für ihren,
wenn auch notdürftigen Unterhalt zu ver-schaffen.
Der Reichsfinanzhof gab der Rechtsbeschtverde
statt. Unter den die Leistungsfähigkeit eines
Steuerpflichtigen beeinträchtigenden besonderen
wirtschaftlichen Verhältnissen im Sinne des§ 56
ist auch, ohne daß die Ausführung Anspruch auf
Vollzähligkeit erheben könnte, die Belastung durch
gesetzliche oder sittliche Verpflichtung zum Unter-
halte mittellofer Angehöriger aufgeführt. Daß
der Begriff der Mittellosigkeit weit auszulegen ist,
hat der Reichsfinanzhosf schon mehrfach anerkannt.
Man wird das Vorliegen von Mittellosigleit aber
auch dann anerkennen müssen, wenn volljährige
Kinder zwar verdienen, wenn ihr Verdienst aber
zur Bestreitung der notdürftigen, durch ihre ge-
samte Lebenslage bedingten Aufwendungen nicht
ausreicht, vorausgesetzt, daß sie sich in einer
Stellung befinden, die· keine Aufwendungen er-
fordert, die über das hinausgehen, was bei ver-
nünftiger Betrachtng ihrer und ihrer Eltern Ver-
hältnisse aufgebraucht werden kann. Nach den
Umständen des vorliegenden Falles muß daher
angenommen werden, daß die Voraussetzungen
des § 56 jedenfalls insoweit vorliegen, als die Zu-
fchüffe des Beschwerdeführers als auf einer sitt-
lichen Verpflichtung zur Unterstützung mittelsloser
Angehöriger beruhend anzusehen sind. Es kann«
dahin-gestellt bleiben-, ob man die Zuschüsse nach
den Umständen des Falles nicht auch als Auf-
wendungen zur Berufsausbildung im weiteren
Sinne ansehen könnte. Die Vorentscheidung
mußte daher aufgehoben und zur weiteren Prü-
sung der Frage, ob und in welchem Umfange eine
wesentliche Belastung des Beschwerdeführers an-
zunehmen ist, an die Vorbehörde zurückverwiesen
werden. Dabei wird das Finanzgericht neben der
Berücksichtigung der Interessen der Allgemeinheit
einerseits, die einer zutveitgehenden Anwendung
des § 56 entgegenstehen, und des Umstandes
andersei-,ts daß die Anwendung des § 56 um so
mehr gerechtfertigt erscheint, je mehr die Auf-
wendungen eines Steuerpflichtigen einem ge-
wissen, wenn auch nur sittlichen Zwange ent-
springen, auch die Vermögenslage des Beschwerde-
füshrers zu beachten ha.ben

Nach diesen Ausführungen können mittellose
Angehörige auch volljährige, an sich erwerbsfähige
Kinder sein« die zwar verdienen, deren Verdienst
aber nicht ausreicht, ihren Unterhalt zu bestreiten.

 

Innungs-Vorstandssitzung. Streit um das

Protokoll.
* Der Vorstand einer Innung befaßte sich in"

einer Sitzung mit verleumderischen Beleidigungen
eines Innu mitgliedes gegenüber dem Ober-

Es urde protokollarisch feftgeftellt, daß
das Innungsmitgslied «·die verleumderische Be-
leidigung vorgebracht, und daß ihm alle Vor-
standsmitglieder Unrecht gegeben hätten, worauf

Das Innunsgsmitglsied protestierte gegen die
Fassung des Protokolls und verlangte -ä)bbändsertitig,
indem er behauptete, es sei erwiesen, daß seine
Vorwürfe auf Wahrheit beruhten. Da der

_ Innungsvorstansd dem Verlang-en des Inn-angs-
ansgehiirigen nicht entsprach, so legte er Beschwerde
beim Ma gistrat ein. Indessen wies der Ma-?
gistrat die Beschwerde mit dem Bemerken zurück,
daß gegen seine Entscheidung das Rechtsmittel der
Beschwerde bei dem R e gie ru ngspräsi -
de nten gegeben sei. Indessen gab der Re-
gierunsgspräsident die Beschwerde unter Hin-weis
auf § 125, Abs 2 des Zuständigkeitsgesetzes, als
Klage an den Bezirksausschuß ab; dieser
aber wies die Klage wegen mangelnder Zuständig-
keit ab.
Nunmehr wandte sich der Innungsangehörige

von neuem an den Regierungspräsidenten, der je-.
doch wiederum ein Eingreifen wegen mangelnder
Zuständigkeit ablehnte und den Beschwerde-eree
an das Oberverwaltungsgericht verwies. Dieser



unserem Büro, Elsisasbethstr. 2, jeden Montag
nachmittag von 4—6 Uhr.

Versicherungswesew Mit Rücksicht darauf, daß
in den Jahren 1939 und 1980 ein großer Teil
der Versicherungsverträge abl-·i«« raten wir
unseren Mitgliedern dringend, die laufenden
Verträge nachprüfen zu lassen, damit festge-
stellt werden kann, ob .
1. bie einzelnen Verträge noch den Zeitverhält-

nissen entsprechen,
2. die Prämien angemessen sind.
Es handelt sich hauptsächlich um

Feuerpersicherungen, (
Einbruchdiebstahlversicherungen,
Hastpflichtversicherungem
Unfallversicherungen.
Glasversicherungen,
WasserTchadenversicherungen
Transportversicherungen

Die Nachprüfung nimmt ko ite nlos unser
Versicherungsberater Herr Direktor Emil He ß,
Breslau 18, Dersflingerstr. 4 «(Tel. 35·5 82) vor,
und wir bitten. sich mit diesem m Verbindung zu
setzen. .‚ r
Sprechstunden (kosteulos) taglich von « bis

4 Uhr nachmittaas im Büro die-s Herrn Heß.
Für Versicherungsnahme auf dem Gebiete der

Lebens-« und. Krankenversicherung
empfehlen wir allen Handwerksmeister-n drin-
gend die als beruisständische Einrichtung aner-
‚rannte H a n d we r f e r h i I fe. Direktion Bres-
lau 16, Tiergartenstr. 53. ‘

Breslau. im April 1929.

Jnnungsausschuß zu Breslau.
Jos, Unterberger, W. Baranek,

Vorsitzenden Syndikus.

Arbeit-gemeinschaft .
Breslauer Handwerksmeisterfohne

”' Montag. den 23. April: Vorführung des
Werksilms „Sie Entstehung des Krit-
st a I l spie g e l g l as e s", bei Gerischwitz (oberer
Saal), Neue Gasse. Beginn 20 Uhr.

Die A. B. H. S., i. A.: K. Rogoll.

 

 

Zwangssnnnng für das Damenfchneiderei-
Gewerbe für den Stadt- und Landkreis

Breslau . -
* Sonnabend, den 4. Mai. findet im

Binzenzhause. Seminargasse _1/9, n a ch m. 4 U h r ,
die Lehrlingsaufnahme und nachm.
5 . Uhr die Freisprechung statt. Die
Innnngsmitglieder werden gebeten zu veran-
lassen. daß
a) zur Lehrlingsaufnahme alle neu-

eingetretenen Lehrlinge, deren Lehrverträge
sich im Jnnungssbüro zum Stempel-« smsinsden,
pünktlich und vollzählig erscheinen
und -

b) zur F r ei sp r e ch u n g alle Lehrlinge er-
scheinen, welche die Gesellenpriifung abgelegt,
aber die Prüfungszeugnisfe noch nicht er-
halten haben, ebenfalls p it n kt li cf) und
v o l I z äh li g anwesend sind. «
Bei der Lehrlinasausnahme gelangen die Lehr-

verträge und bei der-Freisprechuna die Gesellen-
Prüfungszeugnisse zur .Aushändsigung.

— Ida H e i n ‚ Qbermseisterin.
 

Reichsperband deutscher Geiler: nnd Reeps
[mager (6.18 ·

* Der Reichsperband Deutscher Seiler und
Reepschsläger E. B. kann dieses Jahr auf sein
bojähriges Bestehen zurückblicken Er hält aus
diesem Anlaß seinen JubiläumseVerbandstag
oom 8. bis 11. Mai in Berlin, Alte Bockbrauerec,
Fidieinstraße 2 ab. Mit der Tagung ist eine
groß angelegte, Fachansstellung verbunden die
Rohprodukte, Halb- und Fertsigfabriiate. Werk-
zeuge. Maschinen und Handelsartikel·; für
Seilereigesschäste umfaßt. Programme können
Interessenten vom Schristjührer Rich. Schoch,
TBelrlin SO 16, Wusterhauqener Straße 17 er-
In ten. _
 

Ausschreibungen
V Die Ausführung der Brauchwasferkanäle im

Zeisig-, Möwen- und Nachtigallenweg soll ver-
geben werden.
Die Bedingungen liegen im Büro der Kanali-

sationsiverke, Wallstraße 1 II, aus. Sie können
auch, soweit der Vorrat reicht, gegen Zahlung von
1 am bezogen werden. ·

Die Angebote sind bis -
Freitag,· den 3. Mai 1929, 10,45 Uhr,
an das genannte Büro einzureichen. «
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empfiehlt in reicher Auswahl stets am Lager

Eisen

llüiisllllllllllllillissiiilslllslslllMilllilslllilillillillillllilllllllllllililillsllllIlislllisllilllllllllllllllllllil

W.Kirchhoss,Breslan1
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Einzige Firma am Diebe.
Bitte illustrierie Preieliste anfordem       

* Sie Ausführung der Privatkanäle zu beiden
Seiten der Franken teiner Straße und des
Brauchwasserkanals in er Ostend-Straße zwischen
Frankensteiner und Münsterberger Straße soll
hergeben werden. f · -
Die Bedingungen liegen im Büro der Kanli-

sationswerke, Wall-Straße ·1 II, aus. Sie können
auch, soweit der Vorrat reicht, gegen Zahlung
von 1 Ratt bezogen werden. '

Die Angebote sind bis
Freitag, den 3. Mai 1929, 10,15 Uhr,
an das genannte Büro einzureichen.

wasserkanals in der Friedrich- Ebert- Straße
zwischen Fasanen- und Meisenweg soll vergeben
werden. · «
Die Bedingungen liegen im Büro der Kam-li-

sationswerke, Wall-Straße 1 II, aus. Sie können
auch, soweit der Vorrat reicht, gegen Zahlung
von 1 {Ruft bezogen werden.
Die Angebote sind bis .
Freitag, den 3. Mai 1929, 10 Uhr,

an das genannte Biiro einzureichen.

* Die Ausführung der rivatkanäle zu beiden
Seiten der Kamenzer traße soll vergeben
werden. _
Die Bedingungen liegen im Büro der Kanali-

sationswerke, Wall-Straße III, aus« Sie können
auch, soweit der Vorrat reicht, gegen Zahlung
von 1 Ratt bezogen werden.

Die Angebote sind bis
Freitag, den 3. Mai 1929, 1 0,30 Uhr,
an das genannte Büro einzureichen. » .

 

 

* Die Be- und Entwässerungsanlagen in den
Siedlungshäusern Dürrgoh, Ostend-, Franken-
steiner und Camenzer Straße sollen im Wege
öffentlicher Ausschreibung vergeben werden. Die
Unterlagen nebst Bedingungen können von Be-
werbern im städt. Maschinen- und Heizamt,
Albrechtftr. 30 II, Zimmer 10, ab Donnerstag,
den 2. Mai, vormittags 11 Uhr, abgeholt werden.
Daselbst liegen auch dce Zeichnungen zur Einsicht-
nahme aus. Die Baudeputation belzält sich vor,
die Arbeiten in Teilen zu hergeben, a mit Aus-
nahme der Ostendstraße die Häuserblocks nahezu
den gleichen Umfang haben. Die Angebote sind
bis zum 7. Mai, vormittags 10 Uhr, an - das
genannte Maschinen- und Heizamt einzureichen.
Die Eröffnung erfolgt im Beisein dererschienenen
Bewerber.

Breslau, den 24. April 1929.

Städt. Maschinen- und Heizamt.
G r n n o w, Mag.-Oberbaurat.

————

is Die Ausführung der Zimmererarbeiten beim
Erweiterungsbau des Unterwerkes IV, Proinnitz-
IStraße 67, soll öffentlich hergeben werden. Das
kLeistungsverzeichnis und die besonderen Bedin-
gungen des Magistrats können im Biiro der
- tädtischen Elektrizitätswerke, Springer-Str. 14,
IV. Stock, Zimmer 32, gegen Erstattung der
Selb tkosten ab Montag, den 29. April 1929, in
her eit von 11——13 Uhr abgeholt werden.

Einsichtnahme in Zeichnungen und Auskunft:
Springer-Straße 14,. II. Stock, Zimmer 18, vom
29. A ril bis 4. Mai 1929, in her eit von
11--—1 Uhr. Auskunft auf der Baust e Brom-
s-nitz-Straße 67 vom 30. April bis 4. Mai 1929 in her Zeit von 8——9 um.

* Sie Ausführung des Brauch- und Regen--

i 
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Verfchlo sene, mit vorschriftsmä i er Au rit
versehene Angebote sind bis 7. 9923i 1929f,sckbotx-
mittags 11 Uhr, im Büro Springer-Straße 14,
IV. Stock, Zimmer 32, abzugeben, woselbst die
Angebote zur angegebenen Stunde in Gegenwart
der Bieter geöffnet werden.

Breslau, den 13. April 1929.

Städtische Elektrizitätswerke.

H« Die Ausführung der Erd-, Maurer-, Beton-
und Eisenbetonarbeiten beim Erweiterungsbau
des Unterwerkes IV, Promnitz-Straße «67, soll
öffentlich vergeben werden. Das Leistungsver-
zeichnis und die besonderen Bedingungen des Ma-
gistrats können im Büro der Städtischen Elek-
trizitätswerke, Springer-Straße 14, IV. Stock,
Zimmer 32, gegen Erstattung der Selbstkosten ab
Montag, den 29. April 1929, in her Zeit von
11 bis 13 Uhr abgeholt werden.

Einsichtnahme in Zeichnungen und Auskunft:
Springer-Straße 14, II. Stock, Zimmer 18, vom
Z 1Fllzaril bis 4. Mai 1929 in her Zeit von 11 bis

r.
Auskunft aus der Baustelle Promnitz-Straße 67

vom 30. April bis 4. Mai 1929 in, der Zeit von
8———9 Urgr.

Vers lossene, mit vorsclzriftsmäßiger Aufschrift
versehene Angebote find is 7. Mai 1929, vor-
mittags 10 Uhr, im Büro Springer-Straße 14,
IV. Stock, Zimmer 32, abzugeben, woselbst die
Angebote zur angegebenen Stunde in Gegenwart
der Bieter geöffnet werden. ·

. Breslau, den 13. April 1929.

Städtische Elektrizitätswerke.

 

 

Zitherungeüdereignung und
Islandrecht der Zieuerbehiirdel

(Ei·n wichtiges Reichsgerichtsurteisl.)

3‘ Für den Fall, daß das Warenlager oder
sonstige Gegenstände des Steuerschulduers in der
im Rechts-leben üblichen Weise einem Dritten zur
Sicherheit übereignet sind, hatte sich der Reich s-
finanzhof in einem Gutachten vom 8. Juni
1926 —- V. D. 11/25 -—-— (R. F. H» Amtl. Sig.
Bd. 19, S. 126) auf den Standpunkt gestellt, daß
das Recht, das sich aus der Sicherung-Büber-
eignung für den sicherungsberechtisgten Gläubiger
ergebe, steuerrechtlich den Zugriff des Reichs
wegen rückständiger Steuerforderungen nicht
hindere. Dem Sicherungsberechtigten war hier-
nach auf Grund sein-es durch die Sicherung-Tücher-
eignung erworbenen Pfandvechts kein die Ver-
äußerung hinsdserndes Recht im Sinne des § 301
der Reichsabgaibenorsdnnng zugestanden, sondern
ihm nach § 4 a. a. O. nur das Recht gegeben,
wegen seiner zur Zeit des Zug-riffs durch die
Steuevbsehörde bestehenden Ansprüche, die durch
die Überesignung gesichert wer-dient sollten, nach
§ 319 her Reichsabgabenordnung vorzugsweise Be-
friedigung aus demErlöse zu beanspruchen. Diese
Rechtsauffassung dies Reichsfinanzhofs hatt-e all-
gemein einen lebhaften Meinungsstveit hervor-
gerufen, _ _

Das Reichsgericht hat nun-mehr in einem
Urteil vom 9. April 1929 —- VII. 536/28 —- aus-
gesprochen, daß sich der vom Reichsfinanzhof auf-
gestellt-e Grundsatz nicht aufrecht erhalte-n lasse,
vielmehr die Sicherungsübereignung dem ’ siche-
rungsiberechtigten Gläubiger auf Grund seines
durch die Sicherunigsüibereignung erlangten Eigen-
tums ein die Veräußerung hinderndes Recht auch
im Sinne des § 301 her Reichsabsgabenorsdnung
—— wie schon bisher im Sinne des ähnlich lauten-
den § .771 her Zivsilprozeßardnung —-.— gewähre.
Das Reichsgerichtsurteil ist von außerordentlicher
Tragweite. Es sieht in direktem Gegensatz zu dem
erwähnt-en Reichsfinanzhosfsgutachten, wonach hiew
Sicherungsiiibereignusug steuerrechtlich für die Bei-
treibung wie ein Pfaudrecht wirkt.. _ Nach dem
Urteil darf der Fiskus wegen Steuerforderungen
nicht solche Sachen des Steuerschuldners pfändem
die dieser einem Gläubiger zur Sicherung über-
eignet hat-. ·
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Lebewesen in der Frühlings-natur

Von Ernst Scherner. -

.* Hinausl Die lau-en Lüfte wehen wieder.
Die Gräser sprießen. Bäume und Gesträuch
treiben Blüten und Blätter. Frühling! rufts
draußen im Walde. Frühling! tönt’s auf der
Wiese, auf der Flur. Frühling! jubeln die heim-
gekehrten, klein-en gefiederten Sänger. Frühling!
Wer kann noch daheim bleiben, wenn dieser Ruf
überall erklingt? —-

Hinaus geht es." Wir wandern die Landstraße
hinunter zum fernen Moore. Der Wald dort
jenseits der grünen-den Wiese erscheint nicht mehr
so schwarz wie im Winter. Sein Frühlinsgskleid
entwickelt sich schon. Der Waldboden aber gleicht
bereits einem weißen Teppich. Vieltausend Ane-
monen schmücken ihn.
uns her? Ein Kleiber ist’s.

0...... II

Das Kerlchen sucht
sich eine Vanmhöhle. —- Tcrt in der großen
hohen Pappel ist ein Elstsernest im Entstehen.
TMit Lärm-en tragen die Aslten Dorn-engeftrüpp
herbei.

Das Moor isst erreicht. Noch sieht’s- traurig
aus. Der Frühling zieht hier später ein. Der
nasse Boden ist zu kalt. Aber die Weidenkätzchen
locken - schon viele Besuche-r. An höheren und
trsosckeneren Stellen blüht die Schlüsselblume Im
-Moo»rtiimpel regt es sich. Dunkelgrün leuchtet
das Hornkraut Teller- und Schlammschnecken
ziehen ihre Bahnen. Ietzt ist auch die günstigfte
Zeit, die Mantelschnecke zu erbeuten. Dieses
Tierchen trägt seinen Mantel- nicht wie andere
Schnecken feiner Vierwanidschaft im Geh·äufe,
sondern hüllt seine Schale auch von außen ein.
Lofe hängt der grünliche Mantel über der Schale.
Das Wasser wiegt ihn, so daß die Schnecke fast
wie eine Algenkoldnie aussieht, und sehr schwer,
nur durch ihre Bewegung zu entdecken ist. Am
Boden und an den Pflanzen kriechen Köcher-
fliegenlarpen mit ihren seltsamen Gehäussensp die
je nach der Art aus Pflanzentseilen, aus Sand,
Steinen oder gar Schineckenschalen erbaut sind.
Oft trifft man in letzter-en noch die Bewohner,
die nun unfreiwillig mitreisen müssen, um schließ-
lich den Hungertod zu erleiden. Da krisecht.auch
eine alte Bekannte, dIie Wasserspinne. Die
--Winter!wohnung, das alte, enge Schneckenhaus,
hat sie verlassen. Dort hängt ihre Lsuftsglocke, im
Sommerschlößchen, in ·;den schwankenden Ranken
der Wasserpsest. .

Ein Teichfrosch guckt am Rande des Tümpels
in die Welt hinauss. Er hat den ’W·inter im
Schlick im Grunde verbracht. Ietzt kommt die
Zeit der «-Lie«be. Sein Vetter, der Grasfrosch da-
gegen schreitet schon Mitte März zur Paarung.
Sein Laich schwimmt auf dem Wasser, damit er
von allen Sonnenstrahlen erwärmt wird, während
der Laich des Teichfrosches im Mai an Wasser-
pflanzen unter dem Wasserspiegel abgelegt wird.
Das Wasser ist dann schon wärmer, die Eier
brauchen die Sonne nicht mehr so notwendig-. —

Wie wunderbar warm der Tag heute ist. Wir
komm-en jetzt durch Santa-gebiete der Kreuzotter.
Vorsicht ist hier angebracht. Das heißt, der
Wanderer, der feste Stiefel trägt, braucht nichts
zu fürchten. Aber der« Naturfreund-, der feine
Aufmerksamkeit auf Tiere und beanzen richtet,
hier eine Pflanze für das Herbarium aus·wäh-lt,
dort eine Blindschleiche greift, follte gerade im
Frühling, wo die Ottern ziemlich fest liegen, sehr
vorsichtig sein. Es gehört ein geübtes Auge dazu,
die ruhig liegende Kreuzotter zu entdecken. In
Farbe und Zeichnung sind die Tiere außerordent-
lich verschiedens. Es hält schwer, zwei gleiche,
übereinstimmende Schlangen zu finden; Unsere
Kreuzottser hat die weitefte geogvapihifche Ver-

Doch wer fliegt dort por-

breitung von allen auf dem Lande lebenden
Schlangen. Sie lebt nicht nur in fast ganz
Europa, sondern auch im ganzen nördlichen Asien.
über ihre Gefährlichkeit ist schon viel berichtet.
Die Bißfolgen sind recht verschieden. Das mag
wohl mit der Temperatur zusammenhängen,
wahrscheinlich auch mit der Menge des in die
Wunde eingedrungenen Giftes. In der Natur
ist die Kreuzotter nützlich durch die Vertilgung
der Feldmäuse. Der Naturfreund sollte sie des-
halb in fernen Mooren schonen. In der Nähe
menschlicher Wohnungen dagegen darf sie nicht
giedulidet werden.

Doch weiter. Da huscht eine Ver-g- und Wiesen-
eidechse üsber den Weg. Ietzt stutzt sie. Vorsichtig,
langsam ——— vorbei! Das Tierchen war schneller.
Dort ist ihre Höhle. Die Bergeidechse ist nicht
so neugierig wie ihre Verwandte, die Zauneidechse.
Die kommt immer bald wieder zum Vorschein,
um nachzusehen, wer da war, und wird dann
gefangen. Aber die Bergeidechse hat Zeit. Wer
sie fangen will, und zuerst vorbeigreift, muß Ge-
duld haben und warten können. —
Wie wunderbar der Teich dort im Grund-e liegt!

Prächtige Pappeln stehen auf der anderen Seite.
Hinunter. Schnell verschwinden ein paar Teich-
frösche. Sieh, dort kommt ein Kammolch. Krsäftig
rudert das Tier empor. Da stößt es die ver-
brauchte Luft aus, schluckt frische ein und läßt
sich ruhig sinken. --— Dort schwimmt ein prächtig
gefärbtes Stichlinigssmännchen. Schöne Tierchen!
Wenn sie nur verträglicher sein wollten« Aber
die müssen auch immer ein Reich für sich haben.
So klein der Kerl it —- er verlangt Respekt.
Dagegen die geduldigen Kavauschen, die Ahnen
des Goldfischesl Welch friedliche Fischlein! Sie
passen ins Gesellschaftsbecken. Noch ist der Früh-
ling nicht gekommen. Sie laichen erst im Mai
und Juni. —- Asber der Stichling-, der Nest-bauen
strahlt nicht umsonst in allen Farben. Er sucht
ein neues Weibchen. Zwei haben schon ihren
Laich, der aus etwa 30 Eiern besteht, im Neftchen
abgelegt. Ietzt treibt er das dritte hinein. Höflich
ist er nicht. Gewalt gehst vor Recht. Nun kommt
seine schlimmste Zeit. Jetzt heißt es, Tag und
Nacht wachen Hund auf das Nest aufpaffen. Und
sind sdie Kleinen da, dann gibt’s erst Arbeit. Er ist
ein strenger Herr, aber auch ein guter Vater. —
Halt! Wir haben Glück heute. Eine Ringelnatter
kriecht dem Teiche zu. Ietzt geht sie ins Wasser.
Wunder-hat, wie gewandt sie mit erhobenem Kopfe
schnell die Fluten durcheilt. Leider wir-d unsere
harmlose schöne Ringelnatter noch immer viel
von Utwerständigen verfolgt und als „giftiges
Zeug« totgeschlagen Man unterscheidet sie am
leichtesten von der Kreuzotter durch den länglichen
Kopf und die beiden großen gelb-lieben oder gelb-
lichweißsen Nackenflecken. —— Wir können noch ein
paar Wiasserpflanzen mitnehmen: Froschibi·ß, einige
Wasserlinsen und die schöne, bald blühende
Wasserprimel.. Doch den Käscher heraus. Da
krabsbelnnoch Wasserasseln. Sie schaden nicht und
werd-en im Aquarium die Sanitätspolizei er-
feigen, da sie verfaulen-de Stoffe beseitigen. Wer
Interesse für Wasserinsekten hat, kann feinen
Bedarf hier mühelos decken. Da sind verschiedene,
mehr oder weniger schädliche Käfer und Wanzen,
deren Larven, Lisbellsen- und Köcherfliegenlarpen
Von den nieder-en Krebsen nehme ich gerne noch
einige Muschelkrebse mit, die sich im Aquarium
von verwesenden Stoffen ernähren, daher ohne
Nachteil inis Gesellschaftsibecken passen, wo sie
allerdings von den Fischen bald vertilgt werden.
Alle Insekten mit ihren Larven gehören dagegen
in besondere Behälter, wo sie keinen Schaden tun
können. Namentlich der Anfänger hüte sich da- vor, unbekannte Gäste zu seinen Exoten zu fegen.
iDas Lehrgeld könnte recht teuer werben! --' « «
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Eine kurze Strecke geht’s durch Kiefernwald.
Krähen sind mit großem Geschrei beim Nest-bau.
In manchen Baumkronen sind wohl ein Dutzend
im Bau. Nun lichtet sich der Forst. Unten-
rausscht der Fluß. Schnell hinuntser.-

Im sprießen-den Schilf herrscht jetzt reges
Leben. Viele Fische laichen, so Fluß- und Kaul-
barsch, die Neunaugen, Aaland, Rotauge, Rot-
feder, Uklei, Stein- und Sschlammbeißser. _ Der
Hecht beginnt bei günstig-er Witterung bereits in
der zweiten Hälfte des Februars, laicht übrigens
meist in flachen Wiesen-gsrä-b-en. Junge, noch mit
dem Dottersack ausgestattete Hechte trifft man in
flachen, von der Sonne sdurchwärmten Uferstellen,
wo sie unbeweglich wie die Alten stehen. Ein
junger Hecht ist im Aquarium talleiniger Be-
w-ohner!) äußerst interessant. Seine Aufzucht
macht viel Freude. Der kleine Räuber,.der kein
Kostverächter ist « und nur lebende Sachen frißt-«
wächst schnell heran. —-

Verschwunden ist die Sonne. « Dunkle Wolken
ziehen herauf. Da geht’s loss. Regen und Hagel
und Schnee. Schneidend pfeift der Wind. April-
wetterl —- . ««

Unbeirrt läßt die Schwairzdrossel ihren Lockruf
ertönen- Hell erklingt der Gruß dser Meisen!
Aus dem fernen Wald-e aber schallt es: »Kucknck,
Kuckuck!« »Es muß doch Frühling werden!«

O . O . . O . O . O . O O O O O . C .o

 

Praktische Winke

* Essig und Salz sind ein vortreffliches Mittel
zum Reinigen nnd Polieren von Kupfer- und
Messinggegenständen. Man muß aber sehr gut
nachfpülen und dann die Gegenstände mit einem

wollenen Lappen vollständig trocken reiben. .- -

* Waschlederne Handschuhe behalten ihre Weich-
heit, wenn man beim Wafchen so viel Seife. als
möglich im Leder läßt. Nach dem Trocknen müssen
sie gut gerieben werden. '

Allerlei Weisheit

* Qßenn‘ ein Mensch im Größenverhältnis zu
einer Fliege, die gleiche Geschwindigkeit entwickeln

wosllte wie diese, so müßte er mit 9180 Kilometer
Stundengeschwindigkeit herumliegen _

Die Geschwindigkeit ein-es Gedankens beträgt
nur ungefähr -30 Meter in der Sekunde.

Iedes Dorf auf Samoa hat eine Herberge, eine
sog.- Faletale, wo Wanderer völlig freie Aufnahme
finden. - ,

Kinder-Humor

* Lieschen sieht im Zoo zum ersten Male ein
Zebra. « »Aber Mutti, wer hat denn das schöne

Pferdchen so angemalt?” — »Das hat der liebe

Gott getan!” — »Der liebe Gott? Wenns aber

regnet, dann g·eht’s doch wieder ab!”

* Die Wundernhr. Fritz-chen sieht mit Mutter
das Schaufenster eines Uhrmachers an. »Guck,
Mama, die Uhr da, die geht 400 Tage ohne auf-
zuzi-ehen. Wie lange geht sie denn nun, wenn
man sie aufzie-ht?« _

* Zn spät. Mutter: »Das ist freilich schlimm»
mein Gretchen, daß dir dein neu-es Schwesterchen-

gar nicht gefällt. Wollen wir das Vaby um-
tauschen.?« ——" »Das geht nicht mehr, Mutti, weil

wir das Vaby doch schon gebraucht beißen!" 
 



Weisung leistete der Jnmingsangehörige Folge,
indem er beim Preußischen Oberveriraltuugs-
gericht beantragte,· eine Entscheidung dahin zu
treffen, welche-Behörde in dieser Sache zutständig
sei und· gleichzeitig eine eidliche Vernehmung der
von dem Antragsteller zu benennenden Personen
zu veranlassen
sTas Preußische Obewserwailtnnsgsgericht er-

kannte da-hin., daß hier allein die Klage beim
Bezirksausschuß gegeben sei. Es handle
sich um einen Streit zweier Parteien; das Proto-
koll bezeichnet den Verhandlungsgegenstand als
Streitsache des Obermeisters A: gegen Jn·nnngs-
mitglied V. Freilich ist hier nicht das Jnnnngs-
schiedsgericht in Tätigkeit getreten, aber es kommt
etwas Ähnliches in Frage, da die Jnuung gemäß
§«81a, Ziff. 1 der Gewerbeordnung ,,zwecks Auf-
rechterhaltung nnd Stärkung der Standesehre _

 

_————.-—.——_._—————q——_.—————

Bekanntmachungen
Ansschreibungen

* Die Herrichtung von Umfriedungen auf dem
zukünftigen Schrebsergartengelände an der Beblo-
straße und aus dem Gelände der alten Baum-

schule an der Friedrich-Ebertstraße, soll im Wege
öffentlicher Ausschreibnnsg in 2 Losen vergeben
werben. Bedingungen liegen in ber Technischen
Abtei-lustig der Gartenverwaltung, Breitestr. 25,
lI.«-Stock, zwischen 9 unb 13 Uhr, zur Einsicht aus
und können dort, soweit der Vorrat reicht, gegen

Erstattung der Selbstkosten bezogen werben,

Die Auge-bete sind verschlossen mit der Ausschrift

,,Umfriedung. Beblostraße« und ,,Umfriedung des

Geländes der alten Baumschule an der FriedrichH

Gbertstraße« zum Eröffnungstermin am 6. Mai
1929, v10 Uhr, im Büro der Garten«verwaltusngi,
Breitestr. 25, abzugeben,

 

Vereint- Sichmm in Klein-Tragens Malen -
* Los I: Befestigung der Straße III von der

Ohlauer Chaussee bis zur Straße VIII, .

Lo s II: Befestigung der Straßen III von der

Straße VIII bis zur Straße VII unb Straße VIII.

Los III: Befestigung der Straßen IV‚.V‚ V1,

111111 nach den im Büro VII, Blücherplaß 1611,
Zimmer 126a, ausliegenden Bedingungen ver-

. geben werden.
Angebote sind dem Bauamte T. 2, Blücherplatz

Nr. 16 III, Zimmer 159c, einzureichen bis

Freitag. den 3. Mai 1929,
vor-m. 10 Uhr.

Vresslan, den 22. April 1929.
Die Stadstibaudepsutation

si- Das Schlagen von Granitpacksteiuen siir die

Siedlungsstraßen in Klein-Tschansch (nget) soll

nach den im Büro VII, Blücherplatz 16 II —-

Zimmer 126 a ——, ausliegenden Bedingungen ver-

° geben tverden.- · .. _
- Angebote sind dem Bauamte "T. 2,. Wucher-

« latz 16111 Zimmer 159 c, einzureichen bzs
itttvso , den 1. Mai 1929, vor-

„mittags 1911111“- · - _ . .

Breslau, den 22. April 1929.
Die Stadtbaudeputation.’

 

* Die Ausführung von Erdarbeiteir aus« der -
Charlotten-Straße von Sauerbrunn bis Um-
gehungsbahn soll nach den im Büro VII, Bliicher-
platz 16 II — Zimmer 126 a ——, ausliegenden Be-
dingungen vergeben werben. -

Angebote sind dem Bauamte T. 1, Bliicher-
platz 16111, Zimmer 149, einzureichen bis
Dienstag, den 7. Mai 1929, vor-
mittags 9,30 Uhr.

Breslan, den 23. April 1929.

Die Stadtbaudeputation.

* Dise Neubefestigung der SadeFechStraße von
Reuter-Straße bis Kvspoth-Stra e soll nach den
im Büro VII, Blsücherplatz 1611, Zimmer 126a,
nusliegenden Bedingungen vergeben werben.
Angebvte sind dem Bauamte

platz 16 III, Zimmer 159b, einzureichen bis
Mittwoch. den 8. Mai, vorm.-10Uhr.

Breslan, den 23. April 1929.

Die Stadtbaudeputsatiom

 

platz 16 III,

T. 2, ?BIticber=_' 

unter sden Junungsmitgliedern« tätig geworden
ist. Die von dem Jnnungsangehörigen bean-
tragt-e Anderng des Protokolls hat der Jnnungs-
vorstand abgelehnt, und hiergegen hat der Kläsger
die Entscheidung des Magistrates als Jn·nungs-
aufsichtsbehörde im Wege der Beschwerde ange-
rufen, die der Magistrat zuriickgewiesen hat. Gegen
die-se Entscheidung gibt es nach § 125, Abs. 2 des
Zuständigkeitsgesetzeslediglich die Klage bei-m Be-
zirksausschuß Als solche war dahier die als »Be-
schwerde« bezeichnete Eingabe des Jnnungsange-
hörisgen anzusehen und die Zuständigkeit des Be-
zirksausschusses zur Entscheidung darüber festzu-
stellen. —- Anch iiber den Antrag des Klägers be-
treffend eidliche Vernehmung von Zeugen hat
ledig-lich der Bezirksausschuß zu befinden. (Pr..
Oberv.erwaltnngsger., III. A. 71. 27.)

 

* Die Pflasterung der Charlotten-Straße von
Karitas-Straße bis Sauerbrunn soll nach den
ism Büro VII, Blücherplatz 1611, Zimmer 126 a,
ausliegenden Bedingungen vergeben werden.

Angebote sind dem Bauamte T. 1, Blüchser-
platz 16111, Zimmer 149. einzureichen bis
Dienstag» den 7. Mai 1929,11“:
mittags 91A Uhr. -

Breslan, den 23, April 1929.

Die Stadtbaudeputation.
 

 

* Die Pslasterung der Grsillparzer-Straße von
Kommt-Straße bis Kummer-Straße soll nach
den im Büro VII, Blücherplatz 1611, Zim-
mer 126 a, ausliegenden Bedingungen vergeben
werden. ·

Angebsvte sind dem Bauamte T. 1, Blücher-
platz 161H, Zimmer 149, einzureichen bis
Dienstag, den 7. Mai 192»9, vor-
mittagsguhr.

Breslan, den 23. April 1929. .

Die Stadtbsaudeputation.« «

* Die Pslasterung der Siebenhusener Straße
vor der Großmarskthalle soll nach . den im
Büro VII, Blücherplatz 1611, Zimmer 126 a,
ausliegenden Bedingungen vergeben werden«
Angeboie sind dem Bauamte T. 1.231911)“:

Zimmer 149, - einzureichen bis

Donnerstag, den 2. Mai 1929, vor-

mittags9U-br. — ·

Breslau, den 24. April 1929.

Die Stadtbandeputsation.

 

 

* Dies Befestigung des Zimpeler Weges von
Uechtrit3- ibis Finkenweg und des Finkenweges
von Zimpeler Weg bis Dörnerdamm soll nach
den im Büro VII, Vlücherplatz 1611, Zimmer
Nr.1-226a, ausliegenden Bedingungen vergeben
werden. »

Angebote sind dem Bauamte T. 2, Blücher-
platz 16111, Zsimmer 159 b, esinzureichen bis

Donnerstag, den 2. 2311111929,
·· vo-r-mittags10Uhr.

Breslau, den 25. April 1929.

‚ Die Stadtbaudeputation.- —-

* Die Neubefestigung des Möwenweges vom
Stieglitzweg bis zum Deichgraben soll nach den
im Biiw VII, Blücherstatz 1611, Zimmer 126 a,
ausliegenden Bedingungen vergeben werben.

Angebote sind dem Bauamte T. 2, Blücher-
platz 16111, Zimmer 159 b, einzureichen bis
Donnerstag, den 2. Mai 1929, vor-
mittags 1011h-r. "

Breslau, den 25. April 1929.

Die Stadtbaudeputation.

 

 

ns e rate a
baden in Schlesiens

Handwerk und· Oe-

werbe seiten Trng

 

 

    

 

 

Kontoristin. 

4--------4-------44---------------«4---- ------4--------«
 svv vvvv
 

 

  

e Bücherbefprechungen .:.

1’ Bernsskunde für Schmiede. Herausgegeben
'auf Veranlassung der Württembergischsen Mi-
nisterial-Abteilung für die Fachschulen und
des Landesgewerbeamtes von Gewerbeschul-
direkter Chr. Grüninger, Göppingen. 136
Seiten mit 93 Abbildungen und 36 Tafeln.
Gebunden 3,20 R»-t. Union Deutsche Ver-
langsgesellsch-ast, Stuttgart.

Das Buch wurde auf amtliche Veranlassung
herausgegeben, um für den Unterricht an den
Berufsschnlen und für das Handwerk selbst eine
brauchbare Unterlage zur Fortbildung der
Schmiede zu schaffen. Die Hauptabschnitte sind:
Materialienlehre, Werkzeug- und Maschinen-
kunde, die Schmiedewerkstätte, Arbeitskunide. die
Berechnung der Selbstkosten. Der Stoff ist in
leichtsaßlicher Form dargeboten und durch ins-
gesamt mehrere hundert Zeichnungen im Text
und auf Tafeln erläutert. Außerordentlich wert-
voll ist es gerade für den Schmiedebernf. in
dem keine einheitliche Benennung der Wagen-
usnd Beschlagteile vorhanden ist, daß die Tafel-
zeichnungen durch genaue Beschristung und Be-
maßung für jeden verständlich sind. Gewerbe-
schuldirektor Grüninger hat sich schon durch die
Herausgabe seines Vorlagenwerkes »Die Ar-
beiten des Wag-enschmieds« große Verdienste um
die berufliche Förderung des Schmiedenach-
wuchses erworben. .» Das vorliegende Buch gibt
nun dem Jungschmied alle diejenigen theo-
retisch-en unterlagen, kurz gefaßt, wie er sie zu
seiner Ausbildung notwendig braucht, wie sie
aber in der ganzen Schmiedeliteratur sonst nir-
gends zu finden sind. Daher ist das Buch allen
Berufsschulen, allen Jungschmieden, den Schmie- -
demeistern und den Schmiede-inmian zur An-
schasfung drinnend zu empfehlen

Geschaftsjuviiaum
. * Am 1. Mai besteht die Fahrrad- und Motor-

rasdhandlung Paul Heimlich-Breslau., 25 Jahre.

Mechanikermeister Paul Heimlich hat seinen Be-

trieb vor 25 Jahren gegründet und ihm durch

eigene Kraft einen rechtbeachtenswerten Umfang
gegeben. Der Jubilar ist beeisdigter Sachver-

ständiger beim Amts- und Landgericht und Mit-

glied der Gustachterkammer. Wir wünschen ihm

eine weitere gesunde Fort-entwicklung seines
Unternehmens - « '

Iberfonlnhe Bitte
T- Jch suche für eine 20 jährige Tochtereinies

Ofensetzmeisters in Breslau eine Stellung als«

Sie ist 20 Jahre alt und besuchte

die Hande-lsschule. Zuletzt war sie 2 Jahre in

einer hiesigen Bauglaserei tätig. Nach Angabe

des Glasermeisters erledigt-e sie selbständig das
Lohn- und Steuerwesen, Buchführung und Kal-

, kuslastison, Korrespondenz und zum größten Teile
anich die Bilanz, ebenso den Verkehr mit der
Ladenkundschaft. Da der bisher auswärts in
Stellung gewesen-e Sohn des Glaserxmeisters in

das väterliche Geschäft zurückkehrt, wird das Fräu-f
lein stellungslos.

Svnsdikus Baranek, Breslau, EI-issabetstr. 2.
 

Verantwortlich für die mit 1' gezeichneien Artikel Svndikus Dr.
Walter Pa e s chk e, für die mit "‘ gezeichneten Artikel Svndikns
Wasser V a ra n»e k; für den Anzeigenteik J. A st, Breslau 13,
Gabitzstraße 91, Fernsprecher 379 34. -—_ VerlagsiGenossenschaft
»Schlesiens Handwerk und Gewerbe«, Blun nstkaße 8. —- Druck:

Groß, Barth-se Comp. (W. Friedrich)- la tlich in Examen.
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Für das Werkstatt-zeichnet-
l alle Sorten Entwurfs- und Deus epiere, Zeichen-

pcpiere, Sd'mblonenpopier, Mo stöbe, Limtpaus-
papier und Apparate - Reißze

Schienen - Winkel Dill get Im

traqu Lessing F- Pohl Tasche-usu- 29/51

i
e - Reißbrefler, g

erneut. 34082.
s



EIN
mit?!“udochf
Fmeptsenge «

"""""

IrQ-‘mg«
III-che-Bandes-sen

metalle

sämtliche. I .
»bedevaoVVX «-

AMICI-BLAS-
Breslau l 012'75122Its-erfi-21—25 «

‘50

4..l .
d I s ljl-I I

IITITIIITII·IIIIIIIIIIII7"—IIIIIIIIITI III ( « ««IIIIIIIIIIIIIIIIIIi IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII·::-«..:;. .. . - «

    
 

 

   

 

 

 

 
geben Ihnen jede Gewähr, daß Sie so kaufen,
wie es nicht besser möglich ist, und zu Preisen,
die niedriger liegen, als wie sie Ihnen sonst
genannt werden können. Darum kauft der

Handwerker u. Gewerbetreibende beiden

Vereinigten Breslauer Tischlermeistern
Zahlungserleichterung bei Kassapreisen — Garantie für jedes Stück —-
Transport in Schlesien durch eigenes Auto.

Möbel für Sie

MIIIIIIIIII Breslauer Hammer?
O n

neue BI'aIIMIISII'. IHZ

 

 

Gebrüder Imkampe
Lederhandlung und Sehältelabrlk - mr. 1910

Breslau x,Matthiasstraßet”
Anfertigung von nasses-sites- u. Ists-entsteht-
Lager in Bodenieder, Oberleder, Sattlerleder, Möbelleder

und sämtlichen Schuhmacherv und Bedarfs- Artikeln. «

 

 

  
iun Herrenfutterseiden, Scrge, Kittel, Leinwand.
Ärmelfntter, Roßhaar, bGarn, Knöpfen usw.

, enorm bigill

Frida Schmidt, Ku ferschmiede— .
stehe 22/23..

Reste sowie Stüickware

 

 

Handwerker-

und KunstgewerbefckmIe
Breslau .

Rloflerflr. 17/25 / Rirdyflr. 1/3
· _ .

{ehrwerl‘ftätten und Gewinnen:

‚3nnenau66au, Malerei, Ellbbauerel,
Eitbnenmalerel, Glienfdmlebe, Edel-
metallwertflatt, Glasveredlung Imd
Doradlanmalerel, Remis", Buch-
gewekbe unb Gras-VII leber am,
- Bleib und KIerfchmuck -

Tage-I- iIIIb Abend-Klassen _
Beginn bes Schuliahkes am 1. Oktober 1928

Auskuan unb Anmeldung: Mostekstr. 19, z. sie.

:: In der Zelt von 10-—13 und 11-—18 Uhr :-

 

 

    
  

  

  
  

   

Heeinze
Max IIIIIsIsseI'III-III

I II. IIIIIIIMW-erlesene. - 8 Lzschstkabe 43

Herdschiange", Re
“WM?!
chnun s-

Schwimm‘esklstinhtfl
y‘gaog‘i‘t:ä.m

Ofenblasefl

gesäbe, gesChe-

Fernirkeln
aller Art

lauter, prompt,
billig, führt aus

Karl Reich
Waldeuburg

  
 

Bandsägen
Kreissägen
Abricht-
Hobelmaschinen
Langloch-
Bohrmaschinen
Pendelsägen

verkauft spottbillig

IIIIIII'S. MaschinßFabr.

Jauer Bezirk Liegnitz Gibälitt. 12

 

 
. liefern sehr preiswert zu

Gebr. Weiss, Breslau ll
Telephon 385 31

 

  
Werkzeuge

für

Heiz-u.Eisen «
bearbeitung

günstigen Zahlungsbedin-
gungen sofort ab Lager

  
 

Steinstr. 47.

j-

- Drahtgeflechte,
Drahtgewebe, Drahtzäune
Alfons Gottwald, Breslau 13

Telephon 34464

 

    
WIOIIOI'IIOI‘IIÜIIIIII‘ IIIII‘ZIIBSIII'OISB

Markisen
Zelte

IIIIIIIts
.. ·- sdIiIIIer

Reparaturen
Fernrnf ·

 

Breslau 588 24   
 

 

 
Böhmisdne

Beiifeclern
aus erster Hand

-. l Pfd. graue M. 0„80 1.—, bess.
« geschliss. M. 1.75, 2..-—, geschliss.
weiße flaumige M. 2.75,

-- ; Halbilm. Herrschaftsfed. M 5.—n
550 und 6.25,! Pfd. Rupffeder5,
ungeschliss.., halbweiße M. 2.25,

_ weiße M. 4.—-,allerfeinsteM.5.2n
Zollfrei gegen Nachnahme vot-

1 8 Pfd. aufwärts franko.

4.,—

Nichd
= passendes umgetauscht oder Oei
zuriick. Muster umsonst.

Max ltelner, Klattau 404 (Böhmen)
 

Te Iefon ‘ 290.
 

Iaesrlrlre i III
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

'_ InII.: .IIIIIaIIn .Ieescnlre «

nur Michaelisstraße 18 »

Stuhlfabrik

sie-la u x

Telefon 592 76

ISIIIIIIEI .

  

.IrrasII. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInsrrrur '

Fenster- und Fassaden-Waschen
Parkett u. Linoleum-Reinigung

J.6ierth,Breslau,UrSulinerstr.1 I ·12
Telefon 838 31

Laßt nur bei lnnungsmeiste rn arbeiten

 

. 3505mm
von RM.

II. 0,50 0,55 
MIIIiIIIIIIIBGIIIIiIIiBIIIIIIiII

Werkzeuge,
Bands! ohlättor do eIt ehärtet,

III 9- 15 '20 ppzsgrs
0,65

eiserne

4200mm_Tischbreite

0,75 0,395 1,15
kaufen Sie vorteilhaft bei

auf Wunsch kombiniert
Bohrvorrichtung und Kreissäge

(andere Breiten auf Anfrage l)

« IIIIIIIII. IIIII‘IBIII- IIIIII IIIGSIIIBIIIIIIIIBIIIIIISGIIIIIBII von IIIII. IIIIII...-
Auch alle andean Maschinen für die Holzbearbeitun.

Fräs- und Bohrapparate, Kreissägewelien, Messerwellen etc. zum Selbstbau.
Furnierböcke, Schraubzwin en, Sägeblatt-

fiihrungen, Gummiban agen etc.
aug5 echt 4rächwedlschem Stahl

Ausführung, Kugellager,
mit

45 mm breit -‘

I ‚35 I,55 per Meter F · Erich Stief, Liegnitz l, Goldberger Str. I44

  

'AdreSSentafel für das Handwerk und Gewerbe
 

Bildhauer .

" II. IIIIIII IIIIIIIII
Bildhauer

Breslau '23, Helmutstr. 63/65

Keramik, Holzplastik,
Holzschnitzereien.

Modelle für Stein 11. Bronze.

U

Dachdeckerschuhe

IIIBIIIIBIIIIBI‘SIIIIIIIIB
III'IIBIISSGIIIIIIB
in guten Qualitäten

.los. Kanjäga
’ Höfchenstraße 6|.

Dro en u. Farben

 

 

 

 

Leim und Schellack

Lacke - Artibeizen

» Oscar Mehr, Breslaul
. Kunferschmiedestr. 25
'- Tel. Sammel-Nr. 25457

 

   

 

 

 

 
 

   
 

   
 

 

   

 

    
      

  

       
 

 

 

 

    
 

   

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Elektromotoren Galvanische Anstalt Lacke und Farben Matratzen _Qjenfabrik I sIIIkIIIIIIsIIIiIIILnIII ZIIIIeIIir

. « - LIIlI.fIIIIIII.fi1|iI ' - ' " · « “"3 "am". “'-
carl Lux Schellack · Mattine Stahlmatratzen ernst man” Büroausstattun en -

Breslau! Arti—Beizen Urania und „ rania
- Messergasse U kaufen Sie „fäwert und Bettsfellen en gros. Breslau 1 ß1ccoia“-Schrerbmasch
Telefon“ 26715 und gut bei Ständige: LIMI-s h Brüders'lraße YOU-» Neuekeäsåähggkgkgg |0

Metallwaren - llihrrer, lirII ein: t II II F {579m
Galvanische-Anstoß Walter Kalt-bis Stahlzugledpermatratzen- « 6193:0711“ 1861 Spiegelfabrik

· lark II. ferben--.I’IIIIIIIIIIII (am,
Raparaturwerk GoldSChlägerel Bierheg‘%ig:uzhugg%dh.'15 Breslau.Helmutstr.63—65 i f f i · . VerslIriiegrerI' e
wenwictke'ungen H- Telefon 313 97. P ano orte abr k GlasEham” sie

SäIII’tIitfhe Ists-säh BIÜIIQÜIII. Blausmmr Leder· u. Schuhbedarf TraugOtt Berndt für das chhaufenster
A II ‑ u II d v e r k a III BIBIIIIIGIGII. “IIIBBBIII Albert Gut-ehe Metalldreherei 11111.: Ed. Pohl. Herif bietlelrdhlfarth
GarI Fellendorf m J k EeäanntalälesistunshsIIäIIIe B:511?“ lt. Rings. Teig-202 86 v Bassin? 263, z

' e e c II l' S e 88€ S e I’ .

B_R E S |- A U X — s annec agflirlelhla'r‘rdlurfggchfesiiens Carl Seeirger Fabiik Eng“; Tel. VIII-II.
MHIIIIIUSSII. 39.1.".2‘2 5““ - B l n II I 29_31 BrCSIau l

. IIIIIIISÜIIIIIÜBI‘BI . argssssssenesmstssz 19—21 Vorwerkstraße 7 · Tapeten
B esla'u 1 Moltkestraße 14 .Metalidreherei Schubkästen ni—lits_ch—ka

Elektro-Re antun“ r Bolrrauer Str. 27, Poststr. 7 Bierdruck -Apparate . ·
p U rs u II n e r st r. 24 Telefon 51928. Schubkästen Tapeten

"Minimum" . , ‚”——————“"‘*f°“ „an... ngIggimgstgxtskst1232
Jahn“ e“ Putz Huhncr Ofenbau für Küchenschranke Ältere Musterweitunt. Preis

elektrisch beheizter « Fabrikation von Ta ezier II. DekorateurApparate, IIme SßIIIIIl Stahl- und III-i- Ozenhapgklgckst p H Sah m
Anfertigungen von Heiz- ”"3"“ X, Mithgassc “l“ sc cmatratzen . al'körpern für jeden gewerb- - Telefon 50127' - 8 - Breslau 5, Sonnenstr. 25

lichen Zweck lieh-11ml sammt-Iowa Breslau III ßel’lmallll 3'“on _ ' Telefon 29106

E Philipp uns... 1 mmm—eommrr “——“« W«"""E" S“? « wenn 32834 "auh'as "n" “W“AMICI-WANT
« , e

Hummerei 18. Tel; 512 85.  Ausfuhr. slmti.Reparature1:  Fernruf 50181.
Fordern Sie Preisliste.   Viktoria - Sirqu  

81. [Breslau 2, Hubenstraße 2
Gesang-Verklungen

Garantie -— Lager von Polstermöbein aller Art.


